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(Fortsetzung.)

Arbeitervertreter als Mitglieder der Arbeitermisschiisse.
E n ts te h u n g  u n d  Z w eck  d e r  A rb e i te r  - 

a u s s c h ü ss e .
Arbeitervertretungen, welche die Interessen der Ar

beiter eines Bergwerks in Fragen des Arbeitsverhält
nisses wahrnehmen sollten, h a tte  zuerst die Novelle zum 
Berggesetz vom 24. Jun i 1892 ins Leben gerufen1, indem 
sie in Anlehnung an den § 134 h der Reichsgewerbe
ordnung bestimmte, welcheVertretungen der Bergarbeiter 
hierbei als sogenannte ständige Arbeiterausschüsse 
anzusehen seien. Von einer zwangsmäßigen Einführung 
der Arbeiterausschüsse war dabei noch Abstand genom
men worden. Später ging man dazu über, die Arbeiter
ausschüsse, die inzwischen auf einzelnen, namentlich 
fiskalischen Bergwerken eingeführt worden waren, zu 
einer Zwangseinrichtung zu ''erheben. Seit der Berg
gesetznovelle vom 14. Jun i 1905 müssen au fallen  Berg
werken mit mehr als 100 Mann Belegschaft Arbeiter
ausschüsse vorhanden sein, deren Mitglieder von den 
Arbeitern aus ihrer M itte in geheimer und unm ittelbarer 
W ahl gewählt sind.

Für die Einführung dieser Arbeiterausschüsse .und für 
ihren Aufgabenkreis im allgemeinen war nach der Be
gründung der Novelle bestimmend, daß in den Groß
betrieben des Bergbaues unmöglich der W erksbesitzer 
m it jedem einzelnen Arbeiter über die innerhalb der 
Belegschaft herrschenden W ünsche und Beschwerden 
verhandeln kann. Die häufig sehr große Anzahl der 
Arbeiter, der in vielen Bezirken außerordentlich lebhafte 
Wechsel unterdenBelegschaften und die stellenweisenicht 
seltenen Änderungen in der Beam tenschaft des Werkes 
erschweren es sowohl den einzelnen Arbeitern, ihre 
Wünsche und Beschwerden dem W erksbesitzer gegen
über zu äußern, als auch dem Werksbesitzer, die Wünsche, 
Interessen und Beschwerden' seiner eigenen Arbeiter 
kennen zu lernen und sich mit ihnen darüber zu ver
ständigen. Gerade im Bergbau aber muß wegen des hier 
regelmäßig stark  beteiligten öffentlichen Wohles mehr 
als in ändern Gewerbzweigen darauf Bedacht genommen 
werden, daß, soweit es durch gesetzliche Maßnahmen 
verständigerweise erreicht werden kann, Arbeitgeber und 
Arbeiter nicht völlig unverm ittelt nebeneinander stehen, 
sondern daß sie sich gegenseitig über die einzelnen Fragen

i  vgl. a. d ie  B estim m u n g en  ü b e r d ie  W ah l u n d  T ä tig k e it  von 
V ertrau en sm än n ern  au f den K gl. S te in k o h len g ru b en  bei S aarb rücken  
vom  21, F e b ru a r 1890, Z B ergr, B d , 31, S . 165,

des Arbeitsverhältnisses wenigstens aussprechen können. 
Dies gilt sowohl für ruhige Zeiten als auch besonders für 
Zeiten der Erregung oder gar für Ausstände und der
gleichen. Schon das Bestehen eines ständigen Arbeiter
ausschusses wird hier, wenn nicht überall,' so doch häufig 
von Nutzen sein, namentlich aber gegebenenfalls die Ge
fahr des Ausbruchs allgemeiner Ausstände vermindern 
oder aber die Verhandlung zwischen den beiden Gruppen 
während eines Ausstandes ermöglichen und so zu einer 
Beilegung derartiger Ausstände beitragen können.

Der vielfach von Werksbesitzern geäußerten Befürch
tung, daß die Arbeiterausschüsse politische Bestrebungen 
verfolgen oder in sonstiger Weise den Werksverwalturigen 
Schwierigkeiten bereiten könnten, glaubt der Gesetz
geber dadurch, wirksam entgegengetreten zu sein, daß 
einerseits dem Arbeiterausschuß lediglich eine beratende 
oder besser aufklärende Stellung zugewiesen, dem Werks- ■ 
besitzer dagegen die ihm.gebührende volle und freie E n t
schließung über seine Maßnahmen Vorbehalten ist, ander
seits dem .Arbeiterausschuß Aufgaben und Tätigkeiten 
übertfagen sind, die ihn vor einem zwecklosen Schein
dasein bewahren und ihm eine gewisse Befriedigung 
gewähren.

Die im Jahre 1905 eingeführten Arbeiterausschüsse 
sind ihrem Grundgedanken nach unverändert geblieben, 
als durch die Novelle vom 28. Juli 1909 Sicherheits
männer für die Bergwerke bestellt und dabei auch die 
Bestimmungen über die Arbeiterausschüsse rieugefaßt 
wurden1. Eine Änderung ist nur insoweit eingetreten, 
als jetzt eine unm ittelbare Verbindung der Arbeiteraus
schüsse solcher Bergwerke, für die Sicherheitsmänner 
vorgeschrieben sind, m it diesen Sicherheitsmännern her
gestellt ist, so daß sich dort der Arbeiterausschuß bis auf 
die von den Arbeitern über Tage zu wählenden Mit
glieder aus den Sicherheitsmännerri oder doch aus 
einer bestim m ten Anzahl von ihnen zusammensetzt.

E in r ic h tu n g ,  Z u s a m m e n s e tz u n g  u n d  W a h le n  
d e r  A rb e i te ra u s s c h ü s s e .

Nach § 80 f und 80 f s der Novelle von 1909 ist ein 
Arbeiterausschuß für alle Bergwerke oder selbständigen 
Betriebsanlagen dieser Art mit einer Belegschaft von 
mindestens hundert Arbeitern vorgeschrieben. Ob der 
Arbeiterausschuß für das ganze Bergwerk oder für selb-

1 T g l . H  SO f - S 0  fB .
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ständige Teile davon, a ls  welche in der Regel Schacht
anlagen mit besonderer Förderung und W etterführung 
anzusehen sind, bestellt werden soll, unteiliegt der freies, 
Entschließung der Werksverwaltung. Dabei hat jedoch 
das Oberbergamt als Aufsichtsbehörde zu prüfen, ob die 
selbständige Betriebsanlage als solche anzuerkennen is t1.

Die Zusammensetzung des Arbeiterausschusses ist 
verschieden, je nachdem es sich um einen Arbeiter
ausschuß für ein Bergwerk handelt, für das Sicherheits
männer vorgeschrieben sind oder nicht.

Für Bergwerke m it Sicherheitsmännern, also für 
alle Steinkohlenbergwerke, unterirdisch betriebenen 
Braunkohlen- und Erzbergwerke sowie Kalisalzberg
werke mit mindestens hundert Arbeitern, ist die Zahl 
der Arbeitervertreter im Arbeiterausschuß, deren Min
destzahl drei beträgt, so zu bemessen, daß auf je 400 
Mann der Gesamtbelegschaft ein Vertreter entfällt. Da
bei muß die Belegschaft über Tage, wenn sie hundert 
Arbeiter oder mehr umfaßt, angemessen, mindestens 
durch ein aus ihrer M itte gewähltes Mitglied vertreten 
sein (§ 80 f d).

Für die Belegschaft unter Tage werden die Mitglieder 
des Arbeiterausschusses von den Sicherheitsmännem aus 
ihrer Mitte gewählt, tunlichst sogleich, spätestens aber 
innerhalb dreier Tage nach ihrer W ahl zu Sicherheits
männern. Bei geringerer Anzahl der Sicherheitsmänner, 
als für den Arbeiterausschuß erforderlich ist, haben die 
wahlberechtigten Arbeiter aus ihrer Mitte eine Zuwahl 
von solchen Arbeitern vorzunehmen, die das Erfordernis 
zum Amt als Sicherheitsmann besitzen.

Die Belegschaft über Tage wählt für sich besonders 
und aus ihrer Mitte die ihrem Verhältnis zur Gesamt
belegschaft entsprechende Anzahl von Arbeitervertretern. 
Ih re  W ähler müssen volljährig sein, seit der Eröffnung 
des Betriebes oder mindestens ein Jah r ununterbrochen 
auf dem Bergwerk und mindestens zwei Jahre auf gleich
artigen Bergwerken des Bezirks über oder un ter'T age 
gearbeitet haben. Für die W ählbarkeit sind, abgesehen 
von der fünfjährigen Beschäftigung als Hauer, die hier 
nicht verlangt wird, die gleichen Voraussetzungen er
forderlich wie bei den Wahlen zum Sicherheitsmann.

Auf Bergwerken, für die k e in e  Sicherheitsmänner 
vorgeschrieben sind, soll die Zahl der Arbeitervertreter 
im Ausschuß mindestens drei betragen; eine andere, in 
einem bestimmten Verhältnis zur Gesamtbelegschaft 
stehende Zahl von Ausschußmitgliedern wie in § 80 f d 
ist hier nicht vorgeschrieben. Die Mitglieder des Aus
schusses müssen in ihrer Mehrzahl von den Arbeitern 
des Bergwerks aus ihrer Mitte gewählt werden. Hin
sichtlich der W ahlberechtigung und der W ählbarkeit 
gelten entsprechend dieselben Voraussetzungen wie bei 
den Wahlen der Belegschaft über Tage (§ 80 f s).

Für die Wahlen zum Arbeiterausschuß ist allgemein 
zu bemerken, daß sie unm ittelbar und geheim sind, und 
daß für sie auch im übrigen dieselben Grundsätze gelten 
wie für die Wahlen der Sicherheitsmänner. Ebenso wie 
bei diesen gelten die Wahlen auch hier für einen Zeit
raum von mindestens einem Jah r und höchstens fünf 
Jahren (§ 80 f e Abs. 3)2.

1 Tgl. A usl. A nw . I I  15,
c,3 F A V diü V erlängerung d er A m tsdauer w ährend  des K r i e g e s  s. S. 7*7 A niti. 2.

Dem Werksbesitzer steht es frei, die Zahl der in den 
Ausschuß zu wählenden Mitglieder höher, als gesetzlich 
vorgeschrieben ist, .festzusetzen. E r kann auch be
stimmen, daß säm tliche Sicherheitsmänner Mitglieder 
des Arbeiterausschusses sind. E r hat weiter das Recht; 
seinerseits Arbeiter oder Beam te des Werkes zu Mit
gliedern des Arbeiterausschusses zu ernennen, wofem 
sie nur gegenüber den gewählten Ausschußmitgliedern, 
den Arbeitervertretern, in der Minderzahl bleiben.

S a tz u n g e n  f ü r  d ie  A rb e i te r a u s s c h ü s s e  u n d  d ie  
S ic h e rh e i ts m ä n n e r .
Inhalt der Satzungen.

Über die Zusammensetzung, die Wahl, die Zuständig
keit und die Geschäftsführung des Arbeiterausschusses 
h a t der Bergwerksbesitzer besondere Bestimmüngen zu 
treffen. Sie werden sich ebenso wie die Bestimmungen 
über die Wahl und die Tätigkeit der Sicherheitsmänner1, 
die durchweg denselben Vorschriften unteiliegen, in 
manchen Punkten auf eine Wiedergabe der betreffenden 
Gesetzesvorschriften beschränken können. Sie müssen 
aber je nach den besondern Verhältnissen des Bergwerks 
die Anzahl der Mitglieder des Arbeiterausschusses, zu
treffendenfalls getrennt nach Arbeitervertretern für die 
Belegschaft unter und über Tage sowie nach vom Berg
werksbesitzer etwa > zu ernennenden Mitgliedern, und 
vor allem eingehende W ahlvorschriften enthalten.

Zu letztem  gehören Bestimmungen über die zur 
Leitung der Wahlen berufenen Personen, über die Auf
stellung der Wählerlisten, über die Wahlhandlung, wo
bei Vorsorge getroffen werden muß, daß die unm ittel
bare und geheime Wahl gewährleistet ist, sowie über die 
rechtzeitige Bekanntgabe des Zeitpunktes und des Er- 
ergebniss.es der Wahl. Von. W ichtigkeit sind auch Be
stimmungen über den Vorsitz in den Zusammenkünften 
des Arbeiterausschusses, den der Werksbesitzer sich oder 
einem von ihm bestellten Vertreter vorzubehalten pflegt. 
Der Vorsitzende lädt auch zumeist schriftlich zu den Zu
sammenkünften ein und setzt deren Ort, Zeit und Tages
ordnung fest. Nach den von den Zechen im rheinisch
westfälischen Industriebezirk erlassenen Bestimmungen 
finden die Zusammenkünfte der Mitglieder des Arbeiter
ausschusses m it dem Vorsitzenden vierteljährlich einmal 
s ta tt  und außerdem, wenn die Zechenverwaltung oder 
mindestens ein Viertel der Mitglieder des Arbeiteraus
schusses darauf anträgt (§ 80 f i Abs. 3). Die Beratungs
gegenstände, die den gesetzlichen und den erlassenen 
besondern Bestimmungen entsprechen müssen, sind auf 
die Tagesordnung zu setzen. Gegenstände, die nicht vor
her beim Vorsitzenden angemeldet sind, dürfen nur mit 
seiner Zustimmung und der der Mehrheit der Arbeiter
ausschußmitglieder zur Verhandlung kommen. Über die 
Verhandlungen in jeder Zusammenkunft ist eine vom 
Vorsitzenden und einem Ausschußmitglied zu unter
zeichnende Niederschrift anzufertigen, die der Vor
sitzende verwahrt.

Solche ins einzelne gehende Bestimmungen sind von 
Bedeutung, weil sie eine Gewähr für die gesetz- und sacli- 
mäßige Behandlung aller Vorlagen für den Arbeiter

1 vgl. SOT45/6.
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ausschuß bieten. Sie lassen auch keinen Zweifel darüber 
entstehen, daß der Arbeiteräusschuß nur dann, wenn 
seine Mitglieder in einer ordnungsmäßig anberaumten 
Versammlung Beschlüsse fassen oder Entscheidungen 
treffen, in W irksamkeit tr it t , daß dagegen Erklärungen 
einzelner Mitglieder, z. B. »Namens des Arbeiteraus
schusses« oder dergleichen, für diesen unverbindlich sind. 
Einem solchen Mißbrauch der Stellung als Mitglied des 
Arbeiterausschusses könnte übrigens durch Kündigung 
oder Entlassung des betreffenden Mitgliedes nach § 80 f o 
begegnet werden, von der weiter unten noch die Rede 
sein wird.

Form und Erlaß der Satzungen.
Die Bestimmungen für den Arbeiterausschuß h a t 

ebenso wie die für die Sicherheitsmänner der Bergwerks
besitzer in der Arbeitsordnung oder in besondern Sat
zungen zu erlassen. Um eine Änderung der auf Grund 
des § 80 a der Berggesetznovelle vom 24. Jun i 1892 er
lassenen Arbeitsordnung1 zu vermeiden, und auch um 
diese, die Grundlage des Arbeitsvertrages m it dem 
einzelnen Arbeiter, nicht mit Vorschriften zu beschweren, 
die das eigentliche Vertragsverhältnis der Arbeiter nicht 
berühren, haben die ^Bergwerksbesitzer wohl durchweg 
besondere Satzungen für die Arbeiterausschüsse und die 
Sicherheitsmänner erlassen. Solche aus Zweckmäßig
keitsgründen zugelassene besondere Satzungen haben 
indes die Eigenart der Arbeitsordnung und unterliegen 
den für deren Erlaß gegebenen Vorschriften der §§ 80 a, 
80g und 80h. Nach Anhörung des Arbeiterausschusses 
bedürfen sie noch einer besondern Genehmigung des 
Oberbergamts. Dieses h a t dabei, soweit sich die Be
stimmungen auf die Wahlen beziehen, .nicht nur die 
Übereinstimmung der Vorschriften mit dem Gesetz, 
sondern auch zu prüfen, ob nach seinem freien, auf die 
Gesamtheit der vorliegenden Um stände beruhenden E r
messen die unm ittelbare und geheime Wahl nicht in 
Frage gestellt erscheint (§ 80 f r, Anw. 18).

A u fg a b en  d e r  A rb e i te ra u s s c h ü  sse.

Allgemeine Aufgaben.'
Die Aufgabe des Arbeiterausschusses besteht in erster 

Linie darin, das gute Einvernehmen innerhalb der Beleg
schaft und zwischen der Belegschaft und dem Arbeit
geber zu fördern und zu erhalten. Außerdem h a t der 
Arbeiterausschuß_ Anträge, Wünsche und Beschwerden 
der Belegschaft, die sich auf die Betriebs- und Arbeits
verhältnisse sowie die W ohlfahrtseinrichtungen des Berg
werks beziehen, dem Bergwerksbesitzer zu übermitteln 
und sich darüber zu äußern (§ 80f i Abs. 1 und 2). Seine 
Tätigkeit erstreckt sich nur auf Angelegenheiten der Be
legschaft im ganzen oder ganzer Klassen der Belegschaft2, 
nicht aber der einzelnen Belegschaftsmitglieder oder 
einiger Kameradschaften, und immer nur auf solche An
gelegenheiten, die sich ausschließlich auf das Bergwerk 
beziehen, für das der Arbeiterausschuß besteht (Unter
weisung § 10 Abs. 2).

1 s. nebenstehend .
2 W egen d er E rö rte ru n g  der L ohnverh iiltn isse des einzelnen B e

triebes vgl. das H ilfsd ionstgesetz vom  5. Dez. 191G (s. u n ten  S. 766.

Einzelaufgaben.
Neben diesen allgemeinen liegt dem Arbeiterausschuß 

eine Reihe von besondern Aufgaben ob. Vor allem 
h a t er Stellung zu verschiedenen vom Bergwerks
besitzer für die Arbeiter zu erlassenden Bestimmun
gen zu nehmen, so zu der Arbeitsordnung, zu den Sal
zungen für die Sicherheitsmänner, für die Arbeiteraus
schüsse und für die Unterstützungskassen.

_ Durch § 80a ist für jedes Bergwerk einschließlich 
seiner Nebenanlagen der Erlaß einer A rb e i ts o rd n u n g  
vorgeschrieben. Sie muß Bestimmungen über die Arbeits
zeit, über die Festsetzung des Schichtbhnes, über das 
Gedingewesen, die Abrechnung und Lohnzahlung und, 
sofern die Arbeitsordnung überhaupt derartige Bestim
mungen treffen oder abweichend vom Gesetz selbständig 
regeln will, auch Vorschriften über Kündigungsfristen 
und die Entlassungs- oder Austrittgründe, über die 
Strafen, über die Verwendung der verwirkten Lohn
beträge sowie über die Berechnung der an die Arbeiter 
verabfolgten Werkzeuge usw. enthalten. In die Arbeits
ordnung oder in die an deren Stelle zugelassenen beson- 
dem  Satzungen sind auch die Bestimmungen über die 
Wahl und die Tätigkeit .der Sicherheitsmänner, die Be
stimmungen über die Zusammensetzung, Wahl, Zu
ständigkeit und Geschäftsführung des Arbeiterausschusses 
sowie die Grundsätze für die sogenannte Zechenunter
stützungskasse aufzunehmen.

Der Inhalt einer solchen Arbeitsordnung ist gemäß 
§ 80e, soweit er den Gesetzen nicht zuwiderläuft, für die 
Arbeitgeber und die Arbeiter rechtsverbindlich. Da
durch soll zum Ausdruck gebracht werden, daß die 
Arbeitsordnung die Grundlage des Arbeitsvertrages bildet 
und ihr Inhalt für die gegenseitigen Rechte und Pflichten 
des Bergwerksbesitzers und des Bergmanns m aß
gebend ist.

Die Geltung der Arbeitsordnung als der Grundlage 
des Arbeitsvertrages beruht nach der vorwiegenden Auf
fassung1 auf einer Willensübereinstimmung, einem Ver
trage zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der sich 
bei der Anlegung oder bei seinem E in tritt in die Be
schäftigung ausdrücklich oder stillschweigend mit dem 
vom Arbeitgeber aufgestellten Vertragsentwurf, der 
gesetzmäßig erlassenen Arbeitsordnung, einverstanden 
erklärt. Die andere Auffassung erblickt in der Arbeits
ordnung ein materielles Gesetz oder doch eine dem Gesetz 
ähnliche einseitige Anordnung des Arbeitgebers. Für 
die Einseitigkeit der Arbeitsordnung wird angeführt, 
daß eine neue Arbeitsordnung für ein bestehendes Ar
beitsverhältnis ohne weiteres gilt, auch wenn s ie 'd e r 
Arbeitnehmer ablehnt. Jedenfalls h a t der einzelne Ar
beiter, der Beschäftigung sucht, in der Regel keine Wahl, 
ob er sich den vom Arbeitgeber in der Arbeitsordnung 
festgestellten Bedingungen des Arbeitsvertrages unter
werfen will oder nicht. Beim Vertragsschluß ist ihm also 
jede Einwendung auf die einzelnen Bedingungen des 
Arbeitsvertrages entzogen2.

Es erschien hiernach billig, vor dem Erlaß der 
Arbeitsordnung den zu der Zeit auf dem Werk be-

* vg l. O e r f c ma n n :  D ie rech tliche  N a tu r  der A rbeitso rdnung , S. 4.
2 vgl. dazu  L o t  m a r :  A rb e itsv e rtra g , B d. 1, S . 231 u n d  233, 

A nm . 2 u n d  3.
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schäftigten Arbeitern die Möglichkeit einer Vertretung 
ihrer Interessen zu gewähren. Demgemäß bestim m t 
der § 8 0 g , 'd a ß  der Bergwerksbesitzer vor dem E r
laß der Arbeitsordnung für sein Bergwerk oder eines 
Nachtrages dazu den Arbeiterausschuß über den 
Inhalt zu hören hat. Eine Zustimmung des Arbeiter
ausschusses ist grundsätzlich nicht erforderlich. Nur für 
gewisse freigestellte und nebensächliche Bestimmungen 
wird sie verlangt, für Vorschriften über das Verhalten 
der Arbeiter bei Benutzung der zu ihrem  Besten ge
troffenen Einrichtungen, wie z. B. Büchereien, Speise
anstalten, Verwahrschulen und Krankenhäuser, sowie für 
Maßregeln über das- Verhalten der minderjährigen Ar
beiter außerhalb des Betriebes (§ 80d Abs. 3). Gegen 
den Inhalt der Arbeitsordnung geäußerte Bedenken des. 
Arbeiterausschusses sind vom Bergwerksbesitzer der 
Bergbehörde mit der Arbeitsordnung einzureichen. Diese 
hat, wenn die Arbeitsordnung oder ihre Nachträge nicht 
ordnungsmäßig erlassen sind, oder ihr Inhalt den gesetz
lichen Bestimmungen zuwiderläuft, die Abstellung der 
Mängel anzuordnen. Eine förmliche Bestätigung der 
Arbeitsordnung, womit zugleich die Übernahme einer 
Gewähr für deren Gesetzmäßigkeit verbunden sein 
würde, findet durch die Bergbehörde nicht statt. Nur 
insoweit, als in die Arbeitsordnung Bestimmungen für 
den Arbeiterausschuß, die Sicherheitsmänner oder 
die sogenannten Zechenunterstützungskassen aufge
nommen sind, die aber zumeist in besondern- Sat
zungen erlassen zu werden pflegen, ist für diese eine Ge
nehmigung durch das Oberbergamt nachzusuchen 
(§ 80f r).

Die vom Gesetz dem Arbeitgeber zugestandene 
Befugnis zum Erlaß der Arbeitsordnung wird durch 
diese Vorschriften und weiter dadurch, daß das Gesetz 
m ittelbar für die Aufnahme gewisser Bestimmungen in 
die Arbeitsordnung-sorgt oder solche verbietet (§§ 80b, 
80d, 80e), immerhin vor einer gewissen Einseitigkeit 
geschützt.

Daß die B e s t im m u n g e n  f ü r  d ie  A rb e i te r a u s 
sc h ü s s e  u n d  f ü r  d ie  S ic h e rh e i ts m ä n n e r ,  zu 
denen noch die für die gleich zu erwähnenden Zeclien- 
unterstützungskassen hinzukommen, außer in der 
Arbeitsordnung auch in besondern Satzungen erlassen 
werden können, und daß über diese ebenfalls der Ar
beiterausschuß gehört werden muß, is t bereits erwähnt 
worden1. Die Berggesetznovelle vom 14. Ju li 1905 hat, 
wie unten liaher ausgeführt werden wird, durch § 80 c 
Abs.^ 2 das »Nullen« der ungenügend oder vorschrifts
widrig beladenen Fördergefäße verboten. Bis dahin 
waren die den Arbeitern durch das Nullen abgezogenen 
Lohnbeträge m it den sonstigen Strafgeldern gemäß 
§ 80 d Abs. 2 der Berggesetznovelle vom 24. Jun i 1892 
der Knappschaftskasse oder einer zugunsten der Ar
beiter des Bergwerkes bestehenden U nterstützungs
kasse überwiesen worden.

Je tz t fließen die Strafgelder für eine .mangelhafte 
Beladung der Fördergefäße, die bis zur Höhe von 5 M  
im Monat zugelassen sind, in  die seit der Novelle von 
1905 für alle Bergwerke m it einer Belegschaft von 
mindestens 100 Mann vorgeschriebenen .Z echenunter-

1 vgl. S . 763.

s tü tz u n g s k a s s e n .  D orthin sind auch die wegen 
anderer Verstöße gegen die Arbeitsordnung verhängten 
Geldstrafen abzuführen, die für jeden einzelnen Fall 
bis zum vollen Betrage des durchschnittlichen Tages
arbeitsverdienstes zulässig sind (§ 80d Abs. 1). An der 
Verwaltung der Unterstützungskasse ist der'A rbeite r
ausschuß insofern beteiligt, als seinen Mitgliedern, 
soweit sie A rbeitervertreter sind, mindestens die Hälfte 
der Stimmen zustehen muß. Die Grundsätze für die 
Verwendung und die Verwaltung der Strafgelder müssen, 
wie schon bem erkt wurde, nach Anhörung der voll
jährigen Arbeiter oder des ständigen Arbeiterausschusses 
in der Arbeitsordnung oder in besondern Satzungen 
festgelegt werden. Eine Übersicht über die Einnahmen 
und Ausgaben sowie über das Vermögen der U nter
stützungskasse ist alljährlich der Belegschaft durch 
zweiwöchigen Aushang bekannt zu machen und -dem 
Oberbergamt, dem die Beaufsichtigung der U nter
stützungskasse obliegt1, einzureichen (§ 80d Abs. 2).

Nach § 80c Abs; 2 der Novelle vom Jah re  1905 
können die Arbeiter auf ihre Kosten durch einen aus 
ihrer M itte von dem Arbeiterausschuß oder, wo ein 
solcher nicht besteht, durch einen von ihnen gewählten ‘ 
V e r tr a u e n s m a n n  das Verfahren bei Feststellung der 
ungenügenden oder vorschriftswidrigen B e la d u n g  und 
des bei der L o h n b e re c h n u n g  anzurechnenden Teiles 
der Beladung überwachen lassen.

Über die Einführung dieses Vertrauensmannes ist in 
Anlehnung an die Begründung der Novelle vom Jahre  
1905 folgendes zu bemerken. Dort, wo wie z. B. im R uhr
kohlenbezirk dem Gedingeschluß, dem Akkordvertrag 
im Bergbaubetriebe, der’ Inhalt eines Förderwägens zu
grunde gelegt wird, ist Voraussetzung der Gedinge
stellung einerseits, daß die Förderwagen das volle, der 
Gedingestellung Zugrunde liegende Maß an Kohlen usw. 
enthalten, und anderseits, daß das Fördergut nicht m it 
Gesteinstücken (Bergen) derartig verunreinigt ist, daß 
die Absatzfähigkeit darunter leidet; Denn gerade auf 
die sorgfältige Aussonderung von Steinen usw. muß der 
Bergwerksbesitzer m it Rücksicht auf den Absatz und 
den Abnehmer streng halten. E r kann demnach a ls 'E r
füllung des Gedingevertrages die Lieferung eines ge
nügend und vorschriftsmäßig beladenen Förderwagens 
fordern, und er ist vertragsmäßig nicht verpflichtet, 
einen ungenügend und unvorschriftsmäßig beladenen 
Wagen voll zu bezahlen. Da indessen die Feststellung 
des in jedem ungenügend oder unvorschriftsmäßig be
ladenen Förderwagen enthaltenen vertragsmäßigen Teiles 
der Ladung nicht unerhebliche Schwierigkeiten ver
ursacht, den beteiligten Arbeitern aber wegen der un
genügenden oder unvorschriftsmäßigen Ladung ein fühl
barer Nachteil erwachsen soll, so wurden derartige . 
Förderwagen, wo die Arbeitsordnung dies vorsah, ab
gesehen von den für gewisse Fälle angedrohten Geld
strafen, ganz öder auch teilweise nicht angerechnet, ge
strichen, »genullt«. D adurch'entging den an der Liefe
rung des Förderwagens beteiligten Arbeitern ganz oder 
teilweise die Bezahlung für den an sich vertragsmäßigen 
Teil des Förderwageninhalts. Der Bergwerksbesitzer 
selbst erlitt aber insofern einen Nachteil, als er den-

1 M in, E rl. v. 25. Mai 1906, Z B erffr.-B d. 4?, S . 471.
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jenigen Lohnbetrag, den er sonst für einen vertragsmäßig 
beladenen Förderwagen zu bezahlen hatte , nunm ehr 
auch für einen ungenügend oder vorschriftswidrig be
ladenen Wagen zahlen mußte. Denn diese Beträge 
mußten nach § 80d*Abs. 2 der Knappschaftskasse oder 
einer Unterstützungskasse überwiesen werden. Für den 
Bergwerksbesitzer erwuchs aber anderseits der Vorteil, 
daß das Nichtanrechnen ungenügend oder vorschrifts
widrig beladener Förderwagen ein wirksames Mittel 
bildete, um auf eine genügende und vorschriftsmäßige 
Beladung der Wagen hinzuwirken.

Obschon den beteiligten Arbeitern gemäß § 80c 
Abs. 2 der Novelle vom 24. Ju n i 1892-Gelegenheit ge
geben werden mußte, von dem Inhalt der ihnen genullten 
Wagen n'ach Beendigung der Schicht K enntnis zu 
nehmen, und sie das-Recht hatten , durch einen gewähl
ten Vertrauensmann auf ihre Kosten das Verfahren bei 
Feststellung der infolge des Nullens gemachten Abzüge 
zu überwachen, so h a tte  doch das Nullen unter den Berg
arbeitern große Unzufriedenheit hervorgerufen. Sie 
glaubten, es werde zur Iierabm inderung besonders hoher 
Gedingesätze benutzt.

Der § 80 c Abs. 2 der Novelle vom 14. Ju li 1905 hat 
deshalb die Anrechnung mangelhaft beladener Förder- 
gefäße insoweit vorgeschrieben, als ihr Inhalt vorschrifts
mäßig ist, und dadurch das Nullen beseitigt. Damit 
steh t nicht mehr der Verlust des Gesamtlohnes für den 

. ganzen Wagen einschließlich des vertragsmäßigen Teiles 
seiner Ladung für den Arbeiter in Frage, sondern der 
dem vertragswidrigen Teile der. Ladung entsprechende 
Bruchteil des Lohnes.

Da es indessen unerheblich erschien, dem Bergwerks
besitzer das Recht vorzubehalten, durch die Arbeits
ordnung Strafen für die ungenügende oder vorschrifts
widrige Beladung von Fördergefäßen anzudrohen und 
diese eintretendenfalls gegen die beteiligten Arbeiter und 
Kameradschaften zu verhängen, so war es geboten, auch 
jetzt noch den Arbeitern die Möglichkeit zu geben, sich 
von der Richtigkeit der Entscheidung zu überzeugen. 
Dies geschieht durch die Anstellung der Vertrauens
männer, die der Bergwerksbesitzer gestatten muß.

Auf Antrag der Mehrheit der bei der Kohlengewinnung 
und der Beladung der Förderwagen beteiligten Arbeiter 
h at der Arbeiterausschuß den Vertrauensmann zu wäh
len. Voraussetzung seiner W ählbarkeit ist nach dem 
Gesetz nur, daß er im Augenblick der W ahl im Arbeits
verhältnis des Bergwerksbesitzers steht, worin er auch 
nach seiner W ahl »verbleibt«, obwohl seine Gestellung 
und Besoldung durch die Gesamtheit der in der oben 
genannten Weise beteiligten Arbeiter erfolgt. Um den 
Arbeitern diese Besoldung zu erleichtern, ist dem Berg
werksbesitzer die Verpflichtung auferlegt, auf Antrag 
des Arbeiterausschusses den Lohn des Vertrauensmannes 
vorschußweise zu zahlen, wogegen er berechtigt ist, den 
verausgabten Lohn den beteiligten Arbeitern bei der 
Lohnzahlung anteilig in Abzug zu bringen.

Bestimmungen über das Verfahren zur Feststellung 
des bei der Lohnberechnung zu berücksichtigenden Teiles 
ungenügend oder vorschriftswidrig beladener Förder
gefäße, über die Überwachung des Verfahrens durch’den 
Vertrauensmann, über die V ertreter des Bergwerks

besitzers bei diesem Verfahren sowie über den gegen die 
Feststellung des Lohnanteils zulässigen Beschwerdeweg 
müssen in der Arbeitsordnung getroffen werden (§ 80 b 
Ziff. 3). Gesetzlich ist nur bestimmt, daß durch die 
Überwachung seitens des Vertrauensmannes keine Stö
rung des Betriebes herbeigeführt werden darf, und daß 
bei Streitigkeiten hierüber auf die Beschwerde des Ver
trauensmannes die Bergbehörde die entsprechenden An
ordnungen zu treffen h a t (§ 80c Abs. 2).

Je  nach der A rt der Gedingestellung, sei es nach Ge
wicht oder nach Zahl und Raum inhalt der Fördergefäße, 
wird bei dem Verfahren die Feststellung des Bruchteils 
der unreinen oder ungenügenden Ladung durch Gewicht 
oder Vermessung zu bewirken und dabei eine den Be
dürfnissen des Betriebes entsprechende Freiheit nicht 
vorzuenthalten sein,, z. B. dadurch, daß. eine Abrundung 
des Gewichts der reinen_ Kohle oder desjenigen der un
reinen Bestandteile auf ein gewisses die Berechnung er
leichterndes Maß zu erfolgen hat. Eine Abschätzung des 
Kohleninhalts ungenügend oder vorschriftswidrig be
ladener Fördergefäße ist bei Gelegenheit der Verhand
lungen der Kommission des Abgeordnetenhauses zu 
§ 80 c Abs. 2 von der Regierung als zulässig erklärt 
worden1. Hiernach ist ein vorschriftswidrig beladenes 
Fördergefäß aüs der Förderung herauszunehmen und 
sein Inhalt nach Kohlen und Bergen zu trennen. Die. 
durch ein besonderes Auslesen der Berge entstehenden 
Kosten sind, wenn darüber keine Bestimmung in die 
Arbeitsordnung aufgenommen ist, nicht von den an der 
Förderung beteiligten Arbeitern, sondern vom Arbeit
geber zu tragen. Eine Herausnahme unvollständig be
ladener Fördergefäße aus dem Förderbetriebe wird nicht 
erforderlich sein, da sich das Gewicht des Wageninhalts 
öder der Inhalt des Wagens an Kohle durch Wägen des 
Wagens oder durch Abmessen des Kohleninhalts im 
Förderwagen einwandfrei feststellen läßt.

Wie die Feststellung des bei der Lohnberechnung an
zurechnenden Teiles der Beladung h a t der .Vertrauens
mann auch das Verfahren bei Feststellung der mangel
haften Ladung zu überwachen, dam it die beteiligten Ar
beiter und Kameradschaften, über die auf Grund der A r
beitsordnung Geldstrafen für mangelhafte Beladung von 
Förderwagen nach §80d Abs. 1 verhängt worden sind, die 
Möglichkeit haben, sich von der Richtigkeit der E n t
scheidung zu überzeugen (Begr.). Eine Mitwirkung des 
Vertrauensmannes bei der Festsetzung dieser Strafen- 
findet nicht s ta tt. Gegen die Feststellung des Lohn
anteils kann nur der Arbeiter selbst auf dem durch die 
Arbeitsordnung nach § 80b Abs. 3 vorgeschriebenen Be
schwerdewege, allenfalls durch Klage im Rechtswege 
vorgehen.

W eitere Befugnisse des Arbeiterausschusses be
ziehen sich auf den S ic h e rh e i ts d ie n s t  d e r  B e r g 
w e rk e  u n d 's in d  bei der Tätigkeit der- Sicherheits
männer bereits erwähnt worden2. Sie mögen hier im 
Zusammenhänge nochmals kurz m itgeteilt werden.

Wenn »der Arbeiterausschuß« es für notwendig ’er
klärt, muß der Sicherheitsmann die regelmäßigen Be
fahrungen des Bergwerks, die mehr oder minder in sein

1 K orn. Ber. 1905, S, 92.
2 vgl. S. 747/S.
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Belieben gestellt sind, vornehmen (§ 80f g Abs. 3). Die 
Entscheidung erfclgt durch Beschluß der Mehrheit der 
in der Sitzung des Arbeiterausschttsses anwesenden Per
sonen, und zwar sowohl der gewählten a h  auch der etwa 
vom Bergwerksbesitzer ernannten Mitglieder des Ar
beiterausschusses sowie der zu der Sitzung gemäß § 80 f k 
zugezogenen Sicherheitsmänner.

Erachtet die Mehrheit der Arbeiterausschußmitglieder 
oder die Mehrheit der an der Sitzung teilnehmenden 
Sicherheitsmänner, sowohl derjenigen, die dem Ausschuß 
angehören, als auch derjenigen, die gemäß § 80f k zu 
der Sitzung hinzugezogen worden sind, aus_ besondern, 
auf bestimmte Tatsachen oder Wahrnehmungen gestütz
ten Gründen außer den regelmäßigen Befahrungen 
weitere Befahrungen für notwendig, so h a t sie der Sicher
heitsmann der betreffenden Abteilung vorzunehmen, so
fern nicht die Werksverwaltung Einspruch erhebt (§ 80 f g 
Abs. 4). .

Die Mehrheit des Arbeiterausschusses kann unter Zu
stimmung der Mehrheit J der anwesenden Sicherheits
m änner den Wegfall der regelmäßigen monatlichen Be
fahrungen der Sicherheitsmänner1 bis auf ander
weitige Anordnung beschließen. Der Beschluß tr itt 
erst nach Genehmigung des Oberbergamtes in Wirk
samkeit. E r kann jederzeit durch einen gegenteiligen 
Beschluß des Arbeiterausschusses oder der Mehrheit 
der Sicherheitsmänner aufgehoben werden, ohne daß 
es hierzu einer Genehmigung bedarf (§ 80f m).

Wenn ein Sicherheitsmann während seiner Wahlzeit 
aus dem Amte ausscheidet oder durch Krankheit oder 
sonstige Um stände an der Fortsetzung der Tätigkeit ais 
Sicherheitsmann verhindert ist, oder wenn eine neue 
Steigerabteilung gebildet wird, so hat der Arbeiteraus
schuß einen der Sicherheitsmänner zu bestimmen, der 
für die betreffende Steigerabteilung die Rechte und 
Pflichten d es_ Sicherheitsmannes wahrnimmt (§ 80f 1).

Der Arbeiterausschuß hat die Befugnis, das Fahr
buch, in das der Sicherheitsmann seine Erfahrungen und 
Beobachtungen bei den Befahrungen einzutragen hat, 
jederzeit einzusehen (§ 80 f g Abs. 6). '

Aus dem Gebiete des K n a p p s c h a f ts r e c h te s  ist 
anzuführen, daß der Arbeiterausschuß gehört werden 
muß,, wenn der Bezirk für einen neu zu gründenden 
Knappschaftsverein bestim m t oder derjenige K napp
schaftsverein festgesetzt werden scll, dem neue knapp
schaftspflichtige, Betriebe, die außerhalb des Bezirkes 
eines bestehenden Knappschaftsvereins liegen, bei der 
Eröffnung des Betriebes zu geteilt werden sollen ( § 3  
Kn. G.). Außerdem h a t der Arbeiterausschuß die Ver
treter der Arbeiter zu einem Ausschuß zu wählen, der 
im Falle der Gründung eines neuen Knappschaftsvereins* 
in Verbindung mit den Werksbe-if zern die Knappschafts
satzung aufstellt (§ 6 Kn.G.).

A u flö su n g  des A rb e ite ra u s s c h u s s e s .
Ein Arbeiterausschuß, der seine Zuständigkeit über

schreitet, kann durch das Oberbergamt aufgelöst werden 
(§ 80f g). Eine Überschreitung der Zuständigkeit kommt 
in Frage, wenn die Mitglieder des Arbeiterausschusses in 
einer ordnungsmäßig anberaum ten Sitzung Erklärungen

i T g i T i .  747.

abgegeben oder Beschlüsse und Entscheidungen gefaßt 
haben, die über den Rahmen ihrer Zuständigkeit hinaus
gehen oder unm ittelbar m it dem Gesetz oder der Satzung 
des Arbeiterausschusses in Widerspruch stehen. Nicht 
hierher gehört der Fall, wenn außerhalb einer Sitzung 
einzelne oder sämtliche Arbeitervertreter zusammen
getreten sind und beispielsweise die Einberufung einer 
Belegschaftsversammlung beschlossen haben1. Hier 
ermöglicht der § 80f o Abs. 2 eine Abwehr durch 
Kündigung oder Entlassung der betreffenden Arbeiter
ausschußmitglieder.

Der Auflösung des Arbeiterausschusses hat eine Ver
warnung durch das Oberbergamt vorauszugehen. Gegen 
die Entscheidung über die Auflösung findet innerhalb 
zweier Wochen von der Zustellung an die Klage im Ver
waltungsstreitverfahren bei dem Bergausschuß und dem
nächst die Revision an das Oberverwaltungsgericht statt. 
Die Anrufung des Bergausschusses steht den Arbeiter- 
Vertretern sowie dem Bergwerkseigentümer zu (§ 192 a).

Das Amt des einzelnen Ausschußmitgliedes erlischt 
außer bei der Auflösung in dem Augenblick, in- dem es 
aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet oder eine andere 

• Voraussetzung seiner W ählbarkeit verliert (§ 80f o). Is t 
ein Mitglied ausgeschieden, so muß eine Ersatzwahl 
stattfinden (§ 80f 1 Abs. 2).

E in w irk u n g  d es  H il f s d ie n s tg e s e tz e s  a u f  d ie 
A rb e i te ra u s s c h ü s s e .

Nach § 11 des Reichsgesetzes über den vater
ländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 19162 müssen 
auch auf denjenigen preußischen Bergwerken, wo 
zwischen 50 und unter 100 Arbeiter ■ beschäftigt sind, 
Arbeiterausschüsse nach den von den berggesetzlichen 
abweichenden Vorschriften des Hilfsdienstgesetzes und 
seiner Ausführungsbestimmungen3 errichtet werden. Für 
diese kleinen Betriebe muß die W ahl nach den Grund
sätzen der Verhältniswahl vorgenommen werden4.

Allgemein ist die Zuständigkeit der Arbeiteraus
schüsse dahin bestimmt, daß sie zur Erörterung der 
Lohnverhältnisse des einzelnen Betriebes ausdrücklich 
für befugt erldärt sind; erweitert ist sie insofern, als die 
Arbeiterausschüsse zur Anrufung des Berggewerbe
gerichts oder Gewerbegerichts als Einigungsamt oder 
des durch § 9 Abs. 2 des Reichsgesetzes eingerichteten 
Ausschusses a ls : Schlichtungsstelle berechtigt sind, 
falls bei der Erörterung der vom Arbeiterausschuß auf 
Grund des § 12 des Reichsgesetzes5 vorgebrachten 
Fragen eine Einigung zwischen ihm und dem Arbeit
geber nicht zustandekommt.

P r a k t i s c h e s  E r g e b n is .
Die Einführung der Arbeiterausschüsse im Bergbau 

und die Ausgestaltung, die sie durch die umfassenden 
Vorschriften der Berggesetznovellen erfahren haben, 
wird stets als ein sozialer Fortschritt von großer Be
deutung bezeichnet werden müssen, wenngleich sich die

1 v s). S. 703.
2 R G B l. S. 1333; T g l. B e n n U o  1 d ,  Z B ergr. B d. 58, S . 218.
3 B estim m ungen  des H andelsm in isters vom  22. J a n . 1917, H and .- 

Miu. Bl. S, 32 und  99; ZB ergr. Bd. 58, S. 223.
4 a .  a .  O. |  11 A bs. 2; vgl. a . d ie vom  H an d e lsm in is te r vorge

schriebene W ah lo rdnung  lilr  dio WTa h l der A rbeiterausschiisso  nach 
§ 11 .des H ilisd ienstgese tzes, Z B ergr. B d . 58, 9 . 225.

* A B G . 5 SO f  i.
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vom Gesetzgeber auf diese Arbeitervertretungen gesetz
ten Erwartungen n ic h t 'in  dem gehofften Maße erfüllt 
haben aus Gründen, die hier nicht untersucht werden 
können. Als das praktische Ergebnis der Einrichtung 
der Arbeiterausschüsse, die auf einzelnen Bergwerken 
jetzt mehr als 25 Jahre, auf den übrigen aber mindestens 
12 Jahre bestehen, wird in dem amtlichen Bericht über 
die Bergwerksindustrie und Bergverwaltung Preußens 
im Jah re  19121 folgendes m itgeteilt: »Die Arb eit eiy
Ausschüsse haben, wie bisher, in vielen Fällen ein geeig
netes Bindemittel gebildet, um Wünschen der Beleg
schaft die Erfüllung zu sichern und etwaigen begründeten 
Beschwerden Abhilfe zu schaffen. Vor Ausbruch der 
großen Streiks im niederrheinisch-westfälischen Revier2 
haben sie aber versagt, da sich die Belegschaft bei dieser 
Gelegenheit kaum um ihr Bestehen gekümmert und 

'ih re  Forderungen durch die Verbände gestellt hat«.
Für das Jah r 1913 lau tet der Bericht3: »Das Zu

sammenwirken der Arbeiterausschüsse mit den Gruben-
1 Z. f. d. B erg-, H ü tte n -  u n d  Salineuw . 1913, B d . 61, S. 410.
2 Vom 11. b is  zum  21. M ärz 1912.
3 Z. f. d. B erg-, .H ü tte n -  u n d  S a lin e n « -.'1911, Bd. 02, S . -106.

Verwaltungen war durchweg friedlich. ■ Die von den Aus
schüssen vorgeträgenen Wünsche, die sich in der H aupt
sache' auf kleinere Verbesserungen in den für die Arbeiter 
geschaffenen Einrichtungen, ferner auf Beschaffung von 
Kartoffeln im Herbst; E inrichtung von Ausschank
stätten  für Milch und Mineralwasser und dergleichen 
richteten, konnten zumeist erfüllt werden.

Vor Ausbruch des Streiks in Oberschlesien1 haben 
die Arbeiterausschüsse auf einigen Werken den Verwal
tungen die Wünsche der Arbeiter uberbracht. Auch sind 
sie vielfach zur Vermittelung zwischen Bergwerks
besitzern und Arbeitern in Tätigkeit getreten, teils aus 
eigenem Antrieb, teils auf Aufforderung der Bergwerks
besitzer. Sie konnten, aber den Ausbruch des Streiks 
nicht verhindern. ■

Im  übrigen blieb die Tätigkeit der Arbeiterausschüsse 
auf Teilnahme bei der Verwaltung der U nterstützungs
kassen beschränkt«.- (Forts, f.)

i  Vom 19. A pril b is  zum  13. M ai 1913.

Neues zur Gewinnung des Zinks auf nassem Wege.
Von Professor D r. F ran z  P e t e r s ,  B erlin -L ich terfelde.

(Fortsetzung.) •

V e ra rb e i tu n g  b e s o n d e re r  A u sg a n g s to ffe .
Verzinkte E is e n a b fä l le  h a t eine rheinische H ütte  

eine ■ Zeitlaiig ■ in großem Maßstabe in Salzsäure gelöst 
und die Losung m it Kalk gefällt. Heutigen Tages ist 
nach N e t te r1 die Verwendung der .Salzsäure wegen 
ihres hohen Preises ausgeschlossen. Der aus der Lösung 
durch Kalk fallende Niederschlag enthält nach
F. J u r e tz k a 2 viel Oxychlorid und gibt, wemi man 
zur Darstellung von Zinkweiß glüht, etwa 10% Verlust, 
ohne daß das Chlor vollständig entfernt wird. Das 
Verfahren ist unwirtschaftlich, wenn nicht das Zink- 
chlorid aufgefangen und verwertet werden kann. Die 
Verdichtung dürfte kostspielig und im Betriebe recht 
unangenehm «ein.

Um aus Zinkabfall oder einer unreinen Verbindung 
reines K arbonat im .geschlossenen Kreislauf darzu
stellen, löst E. I iu n e b e l le 3 in Salzsäure, die etwas 
freies Chlor .enthält, fällt Blei durch Magnesiumsulfat 
und andere Metalle durch Kalzium karbonat und be
handelt die Zinkchbridlösung mit Magnesiumkarbonat. 
Das F iltra t wird eingedampft, das wasserhaltige 
Magnesiumchlorid allmählich auf 550-600° erhitzt, 
wobei von 250° ab Luft und Dampf eingeblasen wesden, 
und das Oxyd in das K arbonat zurückverwandelt, 
wobei Chlorwasserstoff und Chlor zum Wiedergebrauch 
gesammelt werden.

Die Entzinkung der Abfälle durch Säuren (ebenso 
das Rösten mit Kochsalz) hält E . B ro e m m e 4, der

1 Z. f. augew . Chem io 1916, B d. 29, T eil 3, S. 79.
3 M etall u. E rz  1915, B d. 12, S. 66.
3 Engl. P . 11 226 vom  12. Jn n l 1914, P r io r i tä t  vom  12. J u n i 1913.
4 D. K . P . 252 196 vo m  22. M ärz 1911.

in Gemeinschaft m it R. S te in a u 1 gearbeitet hat, für 
ungenügend oder wegen der sich lösenden großen Menge 
von Eisen und Mangan für unzweckmäßig. Laugen 
oder Schmelzen m it Alkalibisulfät ist nicht verwendbar. 
Gute Ergebnisse liefert indessen die Behandlung ‘ m it 
einem verdünnten Gemisch der C h lo r id e  m it den 
Bisulfaten oder Bisulfiten der Alkalien oder alkalischen 
Erden, die bei gewöhnlicher Tem peratur, bei Siedhitze 
oder unter Druck erfolgen kann, Man kocht z. B. 100 kg 
Abfälle, die durchschnittlich 6 -9 %  Zink enthalten, 
m it einer Lösung von 20 kg Natrium chlorid und 20 kg 
Bisulfat, bis sich das Zink 'in der entstehenden Salz
säure gelöst hat. Die Lösung enthält nur Spuren von 

- Eisen und Mangan. Durch Bariumsulfid kann man 
ein Gemenge von Zinksulfid uiid Barium sulfat (Lithopon)

- fällen.
Während durch saure Bäder eine erhebliche Menge 

Eisen mitgelöst wird, so daß in ’ die' gewöhnlich be
nutzten auf 20% Zink 5—7% Eisen gelangen, werden2 
diese Mengen auf 1%, d. h. 0,4% vom Gewicht der 
Abfälle, herabgesetzt, Wenn m an nach T h. G o ld - 
S c h m id t8 bzw. J. W e b e r (G o ld s c h m id t D e tin n in g  
Cb.)4 neutrale oder schwach b asische , Zinkchlorid
laugen benutzt. Diese lösen nur das Zink und die Zinkj- 
eisenlegierung an der Oberfläche der Eisenbleche,, diese 

. selbst aber nicht. ' Das Bad enthält 24% Zink und 
25% Chlor, s ta tt den für eine neutrale Lösung nötigen

1 Amor. P .  1 042 315, e r te i l t  am  22. O kt. 1912 fü r  B r o e m m e  
mul  S t e i n a u . -

-  La Itev . P rod . C hlm ., 10. Ja n . 1911; E ng . M in. J ,  1911, B d 91,
S. 1211. .

3 F ranz. P . 415 856 vom  23. A p ril 1910.
■1 A m er. P . 1 122 340 vom 25. Ju n i 1910.
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26%, ist also 1 %ig basisch. Man behandelt die ge- 
leinigten und von Lot befreiten Abfälle un ter Rühren 
m it so viel kochender Lauge, daß sie am  Ende der 
Arbeit 2 oder 3%ig basisch ist,-und  bis die Wasser
stoffentwicklung aufhört, z. B. 1 t  10% Zink enthalten
den Abfall m it 6 cbm Lauge. Nach jedem Arbeitsgang 
wird ein Teil des Bades abgezogen und von Eisen, 
z. B. durch Fällen mit Chlorkalk, befreit, während 
der andere durch Salzsäurezusatz wieder auf die u r
sprüngliche Basizität gebracht wird. Im genannten 
Beispiel braucht m an 350-400 kg Handelssalzsäure. 
Die Wasser vom Waschen des Eisenblechs und des 
Ferrihydroxydniederschlages werden bei der Herstellung 
neuer Bäder benutzt.

Mit heißer Zinkchloridlösung, die das Zinkoxyd 
unter Bildung von Oxyclilorid, das Zink unter E n t
wicklung von reinem, ohne weiteres benutzbarem 
Wasserstoff löst, behandeln 'G. W a n n s c h a f f  und 
J. S a v e ls b e rg 1 zinkhaltige Abfälle oder Legierungen 
(namentlich armes Gut, auch Erze und Hüttenerzeug
nisse). Beim Ab kühlen der Lösung fällt Oxychlorid 
oder ein Gemenge von Zinkoxyd und -chlorid als 
kristallinisches Pulver aus. Heißes Wasser löst aus 
ihm Zinkchlorid. Diese Lösung und die vorher erhaltene 
Mutterlauge werden zum Behandeln neuen Gutes 
benutzt. Im Rückstand setzt man die kleinen Mengen 
Zinkchlorid m it Basen (Kalkmilch, Natronlauge) um. 
Nach dem Auswaschen des Kalziumchlorids hinter
bleibt ein gut ‘ gebrauchsfähiges Zinlcoxyd. Für das 
Laugen ist nur wenig Zinkchlorid-zu ersetzen.

Um schadhafte verzinkte Bleche für eine Neu
verzinkung geeignet zu machen, beseitigt J . M c F e tr id g e  
(S hee t & T in  P la te  Co.)2 zunächst den größten Teil 
des Überzuges durch Zinksälzlösung, die 2 -3 %  freie 
Säure enthält, entfernt, wenn letztere bis auf % oder 1 % 
neutralisiert ist, einen Teil der Flüssigkeit und bringt 
den Rest auf den ursprünglichen Säuregehalt. Die ent
nommene Lauge läßt man in einem m it Quarz gefüllten 
Turm herabrieseln, in dem Chlor zur Oxydation des 
Eisens aufsteigt. Dieses wird m it Zinkkarbonat gefällt. 
Das noch auf dem Eisen sitzende'H artzink wird durch 
stärkere Zinkchloridlösung mit geringerm Säuregehalt 
entfernt. Saure Ferrisalzlösung würde eine an Zink
salz arme und an Ferrosalz reiche Lauge liefern, die 
keinen Handelswert hat.

Die Wiedergewinnung des Zinks aus dem Nieder
schlag der Edelmetalle in den Z in k k a s te n  d e r  Z y a n id 
la u g e re ie n  durch Lösen in Säure3 ist nach G. H. 
C lev en g e r4 verlustreich. Besser destilliert m an5.

R ä u m a s c h e n  behandeln R, W. E. M a c lv o r  
und M. F r a d d 8 mit Kalziumchloridlösung. Man fügt 
Schwefelsäure zur Lösung, filtriert die Zinkcblorid- 
lösüng ab  und behandelt mit trocknem Kalk oder Kalk- 

■ milch in einer Rohrmühle oder einem ändern gelinde

vom  6 ‘ m £  I 9 l i143 T° m  8' MärZ 19101 ö s te r r - tP .-A ufgobot 2027
™ 3 D  1 °,°'i 054 Vöm 28. O kt. 1912, e r te i l t  am  27. M ai 1913.
E in e  A bbildung  der A nlage b r in g t z, B. Chcm .-Ztg. 1913, Bd. 37, 
Iiepert-  S. 427.

! S ? 1- H . S h  a  w. E ng. M in. J .  1914, Bd. 98, 9 . 165.
4 E ng . M in, J .  1914, B d. 98, S. 109.
4 vgl. G lückauf 1918, S. 210.
« E ngl. P . 21 440 vom  27. Sept. 1906.

mahlenden Rührer. Das gefällte Zinkoxyd wird ab
filtriert und gewaschen.

S c h w e fe lk ie s a b b rä n d e  werden sehr häufig 
chlorierend geröstet. In welcher Weise dabei im mehr
stöckigen Ramön-Ofen die einzelnen Metalle der Ab
brände auf den verschiedenen Herden löslich werden, 
veranschaulichen die Abb. 2 und 3. Von diesen Schau- 
büdern, die mir von der M e ta l lb a n k  und M e ta l lu r 
g isch en  G e se lls c h a f t , A.G. zur Verfügung gestellt 
worden sind, zeigt das erste die bei der Verarbeitung 
schwedischer Erze gewonnenen Ergebnisse, während 
die United Alkali Co. das zweite bei der Verhüttung 
ziemlich zink- und kupferreicher spanischer Kies- 
abbrände erhalten hat.

Die Muffelofenröstung is t nach W. B u d d e u s 1 für 
zänkische Abbrände und armes E rz im allgemeinen zu- 

■ teuer. Billiger arbeitet durch Ersparnis an Kohle (3 -4  
oder noch weniger s ta tt 2 0 -30%  des Gutes), Arbeits
löhnen2, Tilgungs- sowie Bau- und Erneuerungskosten 
(ein Fünftel) der Schachtofen. E r läßt auch ein fünf- 
bis sechsmal höheres Durchsetzen auf 1 qm Ofenfläche 
zu und ergibt eine geringere Verflüchtigung an Chloriden. 
Iro tzdem  lassen sich bei dem aiif das Rösten folgenden 
Laugen, wie beim Muffelofenrösten, im Durchschnitt 
je 90%, in einzelnen Fällen noch erheblich größere 
Mengen Zink (und Kupfer) ausbringen. Man formt 
das auf 2 -3  mm Korn zerkleinerte Gut und 10-15%  
Steinsalz zu Briketten, deren Porosität die vollständige 
Chlorierung gewährleistet, zumal sie sich im Verlauf 
des Röstens noch erhöht. Infolge-der hohen .Schütt
höhe der B rikette werden Chlor, Salzsäure und Luft 
viel besser ausgenutzt als im Muffelofen, so daß. die 
Gase der Schachtofenröstung trotz der Beimischung 
von Feuerungsgasen konzentrierter als die des Muffel
ofens sind. Wesentlich ist, daß die Brikette erst dann 
zerfallen, wenn sie so gut wie vollständig durchgeröstet 
sind. Das chlorierte Gut kann also von dem frischen 
leicht durch einen Rost getrennt werden. Die Röst
tem peratur von etwa 450° läß t sich sehr leicht ent
halten. Ein teilweise folgendes Totrösten, wie es bei 
Unachtsamkeit im Muffelofen eintritt, ist ausgeschlossen. 
Vielleicht kann bei genügendem Gehalt der B rikette 
an Sulfidschwefel vollständig ohne Brennstoff geröstet 
werden. Der Salzverbrauch ist, soweit er für die Sulfat
bildung in Betracht kommt, unabhängig von der Menge 
des Sulfidschwefels, so daß das Natriumchlorid in den 
Briketten wohl nur die Rolle eines Kontaktstoffes 
spielt. Für die Herstellung und das Trocknen der Brikette 
braucht man nur 9 —10% Kohle, bezogen auf das Erz
gewicht. In Öfen, in denen m it Druckluft ohne, äußere 
W ärmezufuhr in geschlossener ruhender Erzsäule ge
arbeitet wird, genügen3 7 % Kochsalz zur ständigen 
Chlorierung des Kupfers, wenn der Abbrand 2,5% 
Kupfer und 3,5 % Zink sowie salzbindende Verun
reinigungen, wie Magnesia und Kalk, en thält. .

Chlor im Entstehungszustande in einer 70-80° warmen 
säuern Flüssigkeit will A. T ix  i e r 1 bzw. die Gesellschaft

1 B erg,- u . h ü tte n m . m im isch . 1907, B d. 3, S. 269.
2 W ell das U m krücken d er l lö s tp o s t i o r t f f i t .
3 D. It. P .  306 790 vom  29. Ju n i 1917.
4 P .  I t ,  P . 209 508 vom  2g. Aug. 1906, P r io r i tä t  vom  23, M är? 1906,
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P ro d u i ts  C h im iq u e s  de  C ro issy 1 auf gerösteten 
Schwefelkies wirken lassen. , Man mengt z . ' B. m it 
trocknem Chlorkalk (2—5 %) oder-befeuchtet m it Alkali
oder Erdalkalihypochlorit-Lösungen und spritzt dann 
verdünnte Schwefelsäure oder Salzsäure darüber.

Man kann das Z ink‘auch m it Salzsäure ausziehen. 
Wendet man s ta tt ihrer Chlorwasserstoffgas2 an, so 
lassen sich nach E. I-I. W ik a n d e r8 die Abbrände (oder 
auch Erze) in Stückform verarbeiten, weil das Gas 
das Gut besser durchdringt. Auch greift es die Eisen
oxyde weniger an als die wässerige Säure. Arbeitet 
man mit einem Gemenge von Chlorwasserstoff und 
Luftj oder läßt inan die Behandlung m it letzterer der 

■mit ersterm folgen, so erhält man fast eisenfreie Laugen, 
die außerdem vollständig neutral sind und sich daher 
ohne großen Stoffverlust verarbeiten lassen. Die Ein
wirkung des Gases erfolgt zweckmäßig unter der Subli
m ationstem peratur des Zinkchlorids bei etwa 550°. 
Die noch heiße Masse wird planmäßig ausgelaugt und 
die Zinkchlorid-Sulfatlösung von geringen Eisenmengen 
durch Zinkoxyd befreit. Dampft m an bis etwa 50° Be 
ein, so kristallisiert die Hauptm enge des Zinksulfats 
aus, das übrigens zum größten Teil schon vor d e r 'B e 
handlung mit Chlorwasserstoff aus den Abbränden 
durch Wasser ausgelaugt worden sein kann*. Soll die- 
Zinkchloridlauge rein werden, so setzt man die letzten 
Anteile Zinksulfat mit Kalzium- oder Bariumchlorid um. 
Aus Abbränden m it 6—7% Zink konnten 90% seiner 
Menge unter. Verbrauch von nur 5 -7 %  Salzsäure aus: 
gebracht werden. Die nahezu entzinkten und ent- 
schwefelten Abbrände lassen sich gu t im Hochofen 
verwenden.

Bei möglichst vollständiger Auslaugung des Zinks 
will K. K a is e r4 das Eisen dadurch zurückhalten, 
daß er das Zinkoxyd durch Mengen mit 25%iger oder 
stärkerer Zinkchloridlösung in Oxycblorid überführt. 
Wird die erhärtete, noch heiße Masse nach dem Zer
kleinern mit Salzsäure oder Chloridlösungen gelaugt, 
so 'e rh ä lt m an in 15 min eine Zinkchloridlösung, die 
wenig oder kein Eisen aufweisen soll. Sie wird elektro- 
lysiert.

Aus einem chlorierend gerösteten zinkhaltigen 
K u p fe re r z  k^pn nach A. R a jn d n 5 zuerst das Zink 
in einer Lauge, und dann das Kupfer in einer zweiten 
gewonnen werden. In die erste Lauge geht zwar etwas 
Kupfer m it, aber in so geringen Mengen, daß für sein 
Niederschlagen sehr wenig Eisen erforderlich ist. Dem
zufolge treten auch in der Zinklauge nur sehr kleine Eisen
mengen auf, die deshalb sehr leicht entfernt werden 
können. Ähnliche Vorteile lassen ' sich bei Ausnutzung 
von ändern Zinklaugen erhalten, auch wenn zum Nieder
schlagen des Kupfers ein anderes Mittel als Eisen be
nu tzt worden ist. In jedem Falle darf das Auslaugen "- 
nicht durch, Klumpenbildung verzögert und die dann 
nötige Flüssigkeitsmenge nicht erhöht, werden. Um 
dieses zu erreichen, breitet man das (gegebenenfalls

1 Engl. P . -17 441 vom  2. Allg. 1908.
2 JJbor d ie  B enutzung  von C hlorw asserstoff Im  E n ts to h u u g s- 

zus tan d e  s. S. 752.
3 D . R . P . 13S OS7 vom  11. Aug. 1903.
1 F ranz . P . 333 773 und Engl. P . 15 120 vom I I .  Ju li  1903;

M etallurg ie  1904,. Bd. 1. 9. 132.
3 D. II, P . 293 541 Tom G. Ju n i 1914.

Abb. 3.
Abb. 2 und  3. E rgebnisse des chlorierenden 

R östens im m ebrherdigen Farnen-Ofen-

V ,  -tösh'ch in
5

 /ös/¡ch in hfasser
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heiße) geröstete Erz in dünner Schicht auf einer beweg
lichen Bahn aus, deren Geschwindigkeit regelbar sein 
kann, und begießt oder besprengt es durch eine über 
die Breite der Erzschicht verteilte Flüssigkeitsmenge, 
während gleichzeitig die entstehenden Dämpfe und 
die an den Stellen, wo das Erz von der Flüssigkeit 
getroffen wird, aufgewirbelten Erzteilchen abgesaugt 
werden können. Die Dämpfe und Erzteilchen werden 
nach einem Apparat geführt. Man verdichtet die Dämpfe 
durch Flüssigkeit und filtriert von ihr die Erzteilchen 
später ab. Wenn die Menge oder die Beschaffenheit 
der zum Begießen des Erzes benutzten Flüssigkeit 
zweckentsprechend gewählt wird, ist es möglich, einige 

'  der in dem gerösteten Erz befindlichen Salze in eine 
löslichere Form als andere umzuwandeln.

Zur Gewinnung von reinem Zinkoxyd aus den 
Ablaugen von der chlorierenden Kupferröstung fällt 
W. A sef Zink und Eisen durch Alkali- oder Erdalkali
karbonat oder -hydroxyd1 oder2 durch Abfallkalk
schlamm, oxydiert, z. B. durch L uft; setzt mehr von 
der ursprünglichen Lauge zu, um das Eisen vollständig 
zu-fällen und den Zinkniederschlag wieder zu lösen, 
entfernt Mangan, Kobalt und Nickel durch H ypo
chlorit, fällt aus dem F iltrat unreines Zinkhydroxyd 
oder basisches Karbonat, behandelt einen Teil der 
davon abfiltrierten Alkalichlorid und -sulfat enthalten
den Flüssigkeit mit der Lösung des rohen Zinkoxyds 
in Ätzalkalilauge, filtriert, kocht, verdünnt weiter 
m it demselben F iltra t und kocht wieder unter Rühren. 
Bei Abwesenheit von Eisen wird das Verfahren ein
facher. Das Zink kann auch als Karbonat abgeschieden 
werden. In diesem Falle wird das sodahaltige F iltrat 
durch Kalk kaustifiziert und die Lösung, wenn nötig 
nach Eindampfen, wieder zum Herauslösen von Zink 
aus frischem Gut verwendet.

Der Luftsauerstoff, der bei manchen Reinigungs
verfahren das Ferroion in das Ferriion überführen 
soll, wirkt zu träge. Die B a y e r is c h e -A .G . fü r  
c h e m is c h e  u n d  la n d w ir t s c h a f t l ic h  - c h e m isc h e  
I 'a b r ik a te  in Heufeld, H. H a c k l und H. B u n z e l3 
bzw. die beiden letzten Erfinder4 benutzen deshalb bei 
dem sogenannten H e u fe ld e r  V e rfa h re n 5 Cuprover
bindungen als Sauerstoffüberträger. Cuprochlorid ist 
in der Lauge wegen ihres Natriumchloridgehalts leicht 
löslich und nimmt sehr schnell Sauerstoff aus der Luft 
auf, der dann an das Eisen weiter gegeben wird, wenn 
gleichzeitig eine Base vorhanden ist, die das Eisen 
lallt. Im  Gegensatz zu ändern Abscheidungsverfahren 
für das Eisen verläuft die Reaktion schon bei etwa 
25°, am  besten bei 35°. Sind Eisen und Aluminium 
abgeschieden und wird noch Base zugesetzt, oder ist 
von Anfang an mehr, als zur Fällung des Eisens nötig 
ist, vorhanden, ’so fällt Cuprioxychlorid, das sich dem 
basischen Aluminiumsulfat . und Gips beimengt. Die 
Zinklauge weist nur geringe Mengen von Mangan und 
Magnesium auf. Kupfer ist in ihr nicht oder nur in

1 Amor. P . X 135 9SX vom  19. Ju li  1913, e r te i l t  am  20. A pril 1915, 
Amor. P . 1 165 743 vom  26. O k t. 1914, e r te i l t  am  28. Dez. 1915.

3 P .  11. P . 274 908 vom  26. J u n i  1912; F ra n z . P . 459 576; E ngl. P . 
4371, 1913; Ö sterr. P .  64 400; U ngar. P . 62 185; llolg. P . 267 928; 
I tu l. P . 242 (B d. 411).

1 Amor. P . 1 100 675, e r te i l t  am  16. J u n i  1914.
5 F ü r d ie  folgende B eschreibung sin d  ;auch  p riv a te  M itteilungen 

b e n u tz t w orden.

Spuren vorhanden. Die Oxydation und die Abscheidung 
des Eisens, wozu bei 2 -2 ,3 %  Eisen ungefähr 1 st 
erforderlich ist, wird in hohen zylindrischen Gefäßen 
(Türmen) vorgenommen. Diese lassen eine, gute Aus
nutzung der Luft zu, halten die Wärme der heiß von 
der Zementierung kommenden Lauge gut zusammen, 
so daß ihre Eigenwärme selbst beim Durchblasen kalter 
Luft zur Durchführung des Verfahrens ausreicht, und 
gestatten eine leichte Trennung der Zinkchloridlösung 
vom Niederschlag durch Absetzenlassen. Man zieht 
die klare, reine Lauge ab ,und läßt auf den Rückstand 
neue Mengen von Rohlauge wirken. Dabei wird das 
Cuprioxychlorid vollständig zu Cuprochlorid unter 
Oxydation der entsprechenden Eisenmenge in der 
Lauge gelöst. Das als Oxychlorid von dem* Nied er
schlag m it niedergerissene' Zink wirkt als Base und 
fällt Ferrihydroxyd, während es ' selbst in Lösung 
geht. Im Niederschlag bleiben (auf die trockne Masse 
bezogen) n u r-0,5% Zink, während bei ändern Trennungs
verfahren 6 -8 %  verlorengehen. Der Eisenniederschlag 
wird aus dem Turm auf eine Nutsche abgezogen und 
mit heißem Wasser gewaschen, das in die Laugerei 
zurückgeht. Die im Turm e bleibende Lauge wird wieder 
mit einer Base (Kalziumkarbonat) versetzt und m it 
Luft geblasen. Die Kupferverluste sind nicht größer 
als die Menge, die-dem  Betrieb in der zementierten 
Lauge zulließt.

Aus der reinen Zinkchloiidlösung läßt sich1 Zink 
billig durch das m it Oxychlorid verunreinigteAiagnesiüm- 
hydroxyd fällen, das bei der Gewinnung des Schwefels 
aus Alkali- oder Erdalkalisulfaten durch Umsetzung 
ihrer Sulfide, Hydro- oder Oxysulfide m it neutralen 
Magnesiumsalzen entsteht. Durch diese Ausnutzung 
der Halden wird zugleich die W irtschaftlichkeit der 
Schwefelgewinnung erhöht. Nach Bedarf wird erhitzt. 
Der Niederschlag hat einen so hohen Zinkgehalt, daß 
er unm ittelbar verhütte t werden, kann. Will man mit 
den sonst gebrauchten Basen fällen, so sind die E rd
alkalihydroxyde den Karbonaten vorzuziehen. Letztere 
eignen sich nur für Sulfatlösungen. Aber auch bei 
großem Überschuß von Kalzium- oder Magnesium
hydroxyd wird der Niederschlag nicht chbrfrei. Man 
behandelt ihn deshalb2, nachdem- er von der Fällungs
lauge vollständig oder zum. größten Teil befreit Worden 
ist, m it Kalkmilch, wäscht aus und wiederholt die 
Maßnahme erforderlichenfalls einmal oder mehrfach. 
Man kann ohne Druck im offenen Füllungsgefäß und 
mit gewöhnlichem Kochdampf arbeiten. ,

Schwefelwasserstoff enthaltende Koksofengase leitet 
das H o c h o fe n w e rk  L ü b e c k  A.G.3 in die verdünnten 
Laugen, die beim chlorierenden Rösten von Kiesab- 

' branden entstehen. Is t das Kupfer ausgeschieden, so 
wird mit Kalziumkarbonat neutralisiert und unter 
Neutralhalten Zinksulfid gefällt.

Die aus Pyriten oder Pyritabbränden erhaltenen 
Lösungen, die von Kupfer befreit sind, versetzt W. H, 
T h w a ite s 4 m it Zinkkarbonat, -oxyd oder -hydroxyd

1 D .E .  P .  297 410 vom  29. F eb r. 1916.
2 P at.-A nm eldung  B . 82 985 u n d  Z usatz  83 532, n ach  M itte ilu n g  

v o n  H . B u n z e l ;  D . R . P .  305 738 vom  14. Dez. 1910. ,
3 D . R . P . 2S0 849 vom  27. S ep t. 1912. n >
* E ngl. P . 27 426 vom  12. Dez. 1907; D . R . P . 21S 870 vom

25. Ju n i 1908; Am er. P . 975 907, e r te i l t  am  15. N ov. 1910.
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in Form eines Schaumes oder feinen Pulvers in Mengen, 
die dem vorhandenen Eisen äquivalent sind, rührt um, 
bläst un ter Erhitzen zum Sieden Luft durch, wodurch 
Eisen und Aluminium fallen, scheidet aus der Lösung 
Mangan, Kobalt und Nickel durch Erhitzen mit Alkali- 
hypochlorit ab, fä llt.aus der Flüssigkeit Kadmium als 
Sulfid und verarbeitet die Lösung auf Zinkweiß. Man 
kann auch1 das Eisen wie angegeben abscheiden und 
danach Kupfer nebst ändern Metallen der Bleigruppe 
durch ein lösliches Sulfid niederschlagen. Aus dem 
F iltrat wird dann die Hauptmenge des Zinks als Sulfid 
und aus dem F iltra t hiervon der Rest des Zinks nebst- 
Kobalt, Nickel und Mangan, ebenfalls als Sulfid, gefällt.

Aus den kupferhaltigen Chloridlösungen scheidet " 
sich nach F. C o ch lo v iu s2 bei gewöhnlicher Tem peratur 
öder bei 50 -  60° durch Kalzium- und besonders durch 
Magnesiumkarbonat nur das Kupfer ab. . Soll dann 
das Zinkhydroxyd frei von Oxychlorid fallen, so wird8 
m it so viel gebranntem Kalk im- Autoklaven erhitzt, 
z. B. bis 10 a t Druck erreicht sind, daß das Oxychlorid 
sich umsetzen kann. , -

'R e in ig u n g , F ä l lu n g  u n d  Z e r s e tz u n g  d es C h lo rid s .
R e in ig e n  kann man teilweise schon beim Chlorieren. 

Dies gelingt außer durch fraktionierte Verflüchtigung 
oder Verdichtung der Chloride auch durch teilweise 
vorgenommene Zersetzung von Verunreinigungen. So 
erhitzen C. A. D ie h l und W. K o e h le r1 in einer Trommel 
chlorierte Ferrosulfid führende Zinkerze in einer Atmo
sphäre, die durch freien Sauerstoff oder Luft oder W asser
dampf oxydierend ist, derart, daß sich Ferrichlorid, 
nicht aber Zinkchlorid zersetzt. Das Zinkchlorid wird 
vom Ferrioxyd durch Laugen getrennt.

Für die Behandlung unreiner Laugen gelten in vielen 
Fällen d ie , Maßnahmen, die bei den Sulfatlösungen5 
.erörtert worden sind. Einige bisher weder dort noch 
bei den Chloridlösungen betrachtete Verfahren seien 
an dieser Stelle beschrieben. Die Heufelder Arbeits
weise wurde schon oben (S. 770) besprochen.

In  der Absicht, die fremden Bestandteile für sich 
zu gewinnen, sötzt J ..H . T hw aites®  zu der wesentlich 
neutralen Lösung unter Rühren frisch gefälltes Zink
sulfid7 als feines Pulver oder Schaum hinzu, wodurch 
die Sulfide des Silbers, Bleies, Quecksilbers, Kupfers, 
W ismuts und Zinns niedergeschlagen werden. Das 
F iltra t wird m it Zinksulfid bis zum Kochen erhitzt. 
Dadurch wird Kadmiumsulfid in annähernd reinem 
Zustande gefällt. Nach abermaligem Filtrieren m acht 
man die Flüssigkeit s tark  sauer und scheidet durch 
Zinksulfid Antimon und Arsen als Sulfide aus. Legt 
man keinen W ert darauf, das Kadmiumsulfid rein zu 
erhalten, so wird das Zinksulfid sofort der erhitzten 
Flüssigkeit zugesetzt, in welchem Falle das Kadmium- 
sulfid zusammen m it dem Kupfer- usw. Sulfid ausfällt; 
oder es wird, wenn das Kadmiumsulfid Antimon und

1 D . R . P . 222 291 vom  25.' J u n i  1908.
= D. R . P . 288 159 vom  5. A p ril 1911; Z usatz  zu  D . R . P .  272 182.
8 D. R . P . 272 182 vom  2. F obr. 19J3.

’ 4 A iner. P . 842 139, e r te i l t  am  22. J a n . 1907.
i « B. S. 687-6S9.
I 0 D. B . P . 221 848 vom  25. Ju n i 1908.

_7 Ü b er eine  A rbeitsw eise m i t  lö slichem 'S u lfid  K. oben.

Arsen enthalten darf, die Behandlung in der Wärme 
fortgelassen.

.Zum Entfernen von Arsen rührt A. V. C u n n in g to n 1 
in die neutrale oder schwach alkalische Lösung2 frisch 
gefälltes Ferrihydroxyd. Dieses kann auch in der 
Flüssigkeit selbst durch Zusetzen eines Ferrisalzes und 
von Zinkoxyd, Kalk o. ä. erzeugt werden.

Die F ä  11 u n g des Zinks aus den Laugen kann, wie sich 
aus dem Vorhergehenden ergibt, auf die verschiedenste 
Weise erfolgen.

Kalzium- oder Natriumkalziumoxychlorid® benutzt 
R. D. L a n c e 4. Zur Plerstellung der Lösung erhitzt er 
die Erze m it Schwefelsäure, röstet die Sulfate bei 800° 
in Gegenwart von Luft und Dampf, um Ferrisulfat zu 
zersetzen, laugt und fügt Kalziumchlorid zu; oder er 
läß t feuchten Chlorwasserstoff oder ein Gemenge von 
Pyriten und Salz bei 700 — 900° auf das Erz wirken.

Um das Absetzen des feinen durch Kalzium- oder 
Magnesiumsälze erzeugten Niederschlages zu be
schleunigen, fügen H. L. S u lm a n  und H. .F. K irk -  

‘p a t r ic k -P ic a rd 5 beim Fällen etwa 1% Seifenlösung zu.
Zinkchloridlösung, besonders die durch Einwirkung 

von Chlor auf Sulfid nach Entfernen der meisten Frem d
sulfide erhaltene, behandelt E. A. A s h c ro f t6 m it über
schüssigem Ammoniak zur Entfernung voll Ferri- 
hydroxyd7, dann mit Chlor zur Abscheidung von 
Manganihydroxyd. Aus der Lösung wird Zinkhydroxyd 
durch Kochen oder durch Zusatz von Salzsäure oder 
Zinkchloridlösung gefällt und dann durch Erhitzen mit 
Ammoniumcblorid in Zinkchlorid übergeführt, das man 
entwässert und im Schmelzfluß elektrolysiert. Das 
Ammoniak kann aus Kalziumzyanamid erhalten werden. 
W irtschaftlicher,,ist es8 in manchen Fällen, die Zink
lösung unm ittelbar mit Zyanid oder Zyanam id9 zu 
behandeln. Bei gewöhnlichem oder erhöhtem Druck 
fällt das Zink als Oxyd, Hydroxyd oder K arbonat. 
Beispielsweise wird- gemischtes sulfidisches Erz nach 
dem Entfernen von Blei, Silber usw. m it Chlor behandelt, 
die Lösung mit soviel Kalziumzyanamid versetzt, daß 
auf I Mol. Zinkchlorid 1 Mol. der Verbindung kommt, 
mit Dampf unter Druck bei 150 — 300° von Ammoniak 
befreit, das m au.z. B. zur Erzeugung von Ammonium
sulfat auf die Röstgase wirken läßt, und die Kalzium- 
chloridlösung vom Rückstände abfiltriert, der sich 
wegen seines Gehalts an Kalk und beträchtlichen Mengen 
graphitischen Kohlenstoffs gut zum Verhütten eignet. 
Ist' die Zinkchloridlösung genügend konzentriert, so 
entsteht auf Zugabe von Zyanamid eine steife Paste. 
Man erhitzt diese au f 2 0 0 -5 0 0 °  und schließlich auf 
etwa 600°,.so daß Wasser, Ammoniak und zuletzt Kohlen
dioxyd ausgetrieben werden, kann dabei Dampf ohne 
eder m it Überhitzung einleiten, wäscht den Rückstand

1 E n g l.  P . 4706 vom  25. F obr. 1904.
2 Ü ber ih re  H ere te lhm g s. S . 755.
8 Als Ä tzk a lk  d u rch  K ochen  m it  K alzium - oder N atrlum elilo rid - 

Iösung e rh a lten .
4 F ranz . P . 470 304 vom  15. A p ril 1914.
» E ngl. P . 13 4SI vom  14. J u n i  1904.
8 E ngl. P . 19 257 vom  28. Aug. 1911.
7 E s  kan n  nach  dem  G lühen als F arb sto ff verw en d e t w erden.
8 E ngl. P . 25 596 vom 15. N ov. 1911; D . R . P . 275 308 vom  25. A pril

1912.
* D ie V erb indungen  w erden du rch  Bohaudoln von  e lek tro ly tisch  

abgeschiedenem  L eich tm e ta ll m i t  S tick sto ff bzw. A m m oniak u n d  
K ohle erhalten . vgl. z, B . D . R . P . 256 563 vom  13. A pril 1910.
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frei voll dem löslichen Chlorid und verhüttet ihn. Wenn 
die Zinklösung, s ta tt m it Zyanamid, m it Natrium - oder 
Bariumzyanid erhitzt wird, so entwickelt sich Z yan
wasserstoff, der zur Darstellung von Zyaniden dienen 
kann. Die Natrium - oder Bariumchloridlösung liefert 
durch Elektrolyse das für die Verarbeitung von frischem 
Erz nötige Chlor. Auch die Rückstände von der Be
handlung des Kalziumzyanamids S mit Wasser und

Dampf oder m it Wasser allein können zu den zink
haltigen Lösungen gesetzt werden. Die von den Rück
ständen abgezogene klare wässerige Lösung wird auf 
gebrauchsfähige Stoffe verarbeitet, etwa durch Zusatz 
von Alkali und Auskristallisierenlassen des Dizyandia- 
mids oder durch Eindampfen zur Darstellung von 
Ammoniak und (bzw. oder) Ammoniumkarbonat.

(Schluß f.)

Volkswirtschaft und Statistik.
Großbritanniens Kohlenförderung im ersten Halb

jahr 1918. E s is t bekann t, daß sich die Versorgung 
m it Kohle im  Laufe dieses Jah res zu einer schweren Sorge 
unserer Gegner entw ickelt h a t ;  die' D eckung ihres Bedarfs 
beruh t in  e rste r L inie auf der K ohlengew innung G roß
britanniens, über deren neuerlichen R ückgang je tz t auch 
genaue Zahlen vorliegen. D anach w urden im  ersten  V iertel
ja h r  1918 60,25 Mill. t  Steinkohle in  G roßbritannien ge
fördert, d. s. 4,05 Mill. t  weniger als in  der entsprechenden 
Zeit von 1917; im  zweiten V iertel b e trug  die Förderung 
56,86 Mill. oder 5,4 Mill. t  weniger. F ü r  die ersten  6 M onate 
d. J. erg ib t sich ein Förderausfall von 9,46 Mill. t .  Dabei 
h a t die Belegschaft im  ersten  V ierte ljah r noch zugenommen, 
im  zweiten allerdings abgenom m en, a b e r jm it  4 ,8%  weit 
weniger als die Gewinnung. W ir haben also auch  hier 
wie anderw ärts einen R ückgang der sogenannten L eistung 
festzustellen, -der in  e rs te r  L inie au f die Verschiebung in  
der Zusam m ensetzung der Belegschaft zurückzuführen ist, 
die der K rieg im  Gefolge gehabt h a t ;  sollen doch gegen 
400 000 Bergleute in  das H eer eingereiht w orden sein, fü r 
die kein gleichw ertiger E rsa tz  eingestellt w erden konnte. 
Auf^die e i n z e ln e n  B e z i r k e  verte ilte  sich die Förderung 
im  1. H alb jah ra19I8, verglichen m it der entsprechenden Zeit 
des V orjahres, wie folgt. -

1. H alb jah r
B e z i r k 1917 1918

1000 1. t 1000 1. t

N o r t h u m b e r la n d ........................... 5 064 5 021
D u r h a m ......................................... 15 781 14 197
Yorkshire . . . .  . . . .. . . 20 830 18 762
Lancashire, Cheshire und Nord-

W ales ......................................... 12 729 — 11 748
D erby , N o ttingham  und Leicester 16 769 15 689
S tafford, Salop, W orcester und

W a rw ic k .................................... 10 052 9 290 ■
S üd-Wales und M onm outh . . 25 045 23 388
A ndere englische Bezirke . . . 2 781 2 492
Ost- S c h o t t l a n d ................................ 5 730 5 '662'
W est-Schottland  ' . . . . . 11 734 10 812
I r l a n d ................. ................................. 48 44

zus. 126 563 117 105
M it dem  F ortsch reiten  des Jah res h a t  sich das F ö rd e r' 

ergebnis verschlechtert, besonders viel zu wünschen ließ 
cs im  Ju n i und  Ju li, wo die Grippe die L eistungsfähigkeit 
der -Bergleute ungünstig  beeinflußte. U m  die K ohlen
förderung w ieder au f die erforderliche Höhe zu bringen, 
s ind  deshalb Bergleute aus der F ro n t in  großer Zahl zu 
ih re r F riedensarbeit zurückgeholt worden, und m an faß te 
auch  schon weitere M aßnahm en ins Auge, um  fü r den öffent
lichen V erbrauch größere K ohlenm cngen verfügbar zu 
m achen. E inm al dachte m an an  eine zeitweilige A ufhebung 
des A chtstundentages und  hoffte, durch  eine m ehr oder 
m inder große V erlängerung der A rbeitsschicht eine w esent

liche E rhöhung  d er K ohlengew innung zu erzielen; sodann  
wollte m an den B ergleuten nahelegen, au f einen Teil der 
ihnen zustehenden D epu ta tkoh le zu verzichten . D er 
britische B ergm ann e rh ä lt näm lich, in  ähn licher Weise wie 
sein deutscher A rbeitskam erad , von der ihn  beschäftigenden 
Zeche um sonst oder zu einem  Vorzugspreise eine im  ganzen 
reichlich bem essene-M enge Kohle. D a der b ritische S tein
kohlenbergbau eine Belegschaft von  rd. 1 Mill. M ann zählt,, 
so w ürde schon d e r  in  A ussicht genom m ene V erzicht au f  
n u r ein  F ün fte l der dem  B ergm ann zustehenden Kohle sehr 
erhebliche M engen fü r  andere Zwecke v erfü g b ar 'g e m a ch t 
haben. E s m ußte jedoch sehr zweifelhaft erscheinen, ob sich 
der b ritische B ergm ann au f einen solchen ihm  angesonnenen 
V erzicht einlassen würde, und  ebensowenig h ä t te  e r  sich 

■wohl zu r Leistung von M ehrarbeit in  einem  so ausgedehnten 
Maße, wie sic die Aufhebung, des A ch tstunden tages be
deuten  w ürde, bereit finden lassen. E s is t  n ich t bekann t 
geworden, daß  diese P läne zur A usführung gekom m en sind.

Die Goldgewinnung der W elt. Die englische Z eitschrift 
»The S tatist«  vom  13. A pril veröffen tlich t über die Gold
gew innung der W elt in  den Ja h re n  1914 -1917  folgende 
Ü bersicht.

Gewinnungs
land 1914

£
T ransvaal , 
R h o d e s ie n ., 
W estafrika

zus. A frika

W est-A ustralien 
Q ueensland . .  
V ik to ria  . . . .  
N eu-Süd-W ales 
S üd-A ustralien 
N eu-Seeland .. 
T asm anien . .  ,
zus. A ustralien

Ind ien  ..............
K a n a d a .............
zus. britisches 

W eltreich

Ver. S taa ten  . .
M e x ik o ..............
R ußland 
A ndere L änder 

G esam tbetrag

35 588 000 
3 580 000 
1 727 000

40 895 000

5 237 300 
1 059 700 
1 755 200 

528 9001 
36 3001 

895 4001 
111 5001

1915
£

38 627 500 
3 823 000 
1 706 5001

44 157 000

5 140 0001 
1 061 0001 
1 398 0001 

563 0001 
30 0001 

1 694 0001 
78 0001

1916
£

39 4850001 
3 895 0001 
1 615 0001

1917
£

38 323 9211 - 
3 495 3531 
1 529 9701

44 995 000M 3 349 2441

4 508 5001 
914 0001 

1 090 0001 
459 0001 

35 500 
1 199 0001 

112 0001
9 624 3001

2 340 000
3 230 000

56 089 3001

19 500 0001 
' 984 0001 
58730001 
7 762 0004 

90 208 3004

9 964 0001

2 366 0001
3 900 000

60 387 0001

20 300 0001 
1 348 0004 
6 000 0003 
8 500 0003

8 318 0004

2 295 0001
3 952 5001

59 560 5001

19 012 5001 
2 500 0003 
5 500 0003 
8 000 0003

■4121 7002 
774 800 2 
869 4002 
361 4002 ■ 

21 2002 
1 189 2002 

63 7002
7 401 400 2

2 213 8001
3 174.5861

56139 0301

17 3441001 
2 500 0003 
4 000 0003 
8 0 0 0  0 0 0  3

  96 535 0004j94 573 000 (87 983130
1 A m tliche B erichte.

- V orläufige S chätzung  der B ergverw altung von N eu-Sütl-W ales.
3 Schätzungen.
4 A ngaben der Münze der V erein ig ten  S taa ten .
W ie der »Statist« dazu ausfüh rt, liegen je tz t fü r 1917 

am tliche B erichte und Schätzungen üb er die G oldgewinnung 
von  L ändern  vor, die 80%  der W eltgew innung liefern. W enn
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m an den" E rtra g  Mexikos, R uß lands und einer A nzahl 
anderer L änder schätz t, deren G ew innung im  einzelnen 
n ich t besonders groß ist, ab e r zusam m engenom m en einen 
beträch tlichen  U m fang erreicht, so erg ib t sich eine G esam t
gewinnung der W elt fü r das J a h r  1917 von  rd. 88 Mill. £ 
oder ungefähr 6,5 Mill. £ weniger als im  J a h r  1916 und
8,4 Mill. £ oder beinahe 9%  w eniger als 1915. i Die vor
stehende Ü bersicht veranschaulich t, in  welchem U m fang 
die w ichtigen goldgewinnenden L änder an  dem  G esam t
ertrag  der le tz ten  v ier Ja h re  beteilig t waren. D er G esam t
e rtrag  der Ja h re  1914 und 1915 en tsp rich t der le tz ten  
Schätzung des M ünzam tes der Ver. S taa ten  und is t  au f der 
Grundlage von 4,247 £ fü r  die Unze Feingold aufgebaut.
1 An dem  R ückgang des E rtra g s  in  1917 w aren die V er
s ta u te n  m it 1,67 Mill. £ beteiligt, T ransvaal m it 1,16 Mill. £, 
K anada  m it 0,7S Mill. £; die V erm inderung der Gew innung 
R ußlands w ird au f 1,5 Mill. £ geschätzt. W as M exiko a n 
langt, so scheint der R egierungserlaß vom  Septem ber 1916, 
der die W iederaufnahm e der G rubenarbeiten  erzwang, die 
G ewinnung au f der Höhe des Jah res  1916 gehalten  zu haben, 
die au f 2,5 Mill. £ oder au f 'u n g efäh r die H älfte  des E rtrags 
in der Zeit vor den innem  -Wirren geschätzt w ird. Die 
8 Mill. £, die für andere L änder angenom m en sind, gründen sich 
au f Zahlen des M ünzam tes der Ver. S taa ten  fü r  das J a h r  
1915 in  V erbindung m it B erichten, die eine größere Ge
w innung durch B aggern in  K olum bien und  eine m öglicher
weise verm ehrte G ew innung in  Ja p a n , ängeben, als Aus
gleich fü r das w ahrscheinlich vollkom mene Verschwinden 
der gewöhnlich kleinen E rträge  Europas. Die d u r c h  den 

. K rieg geschaffenen V erhältnisse, die sich in  M angel an  ge
schickten A rbeitern, Teuerung und  Schwierigkeiten fü r die 
Beschaffung notw endiger M aschinen und Betriebsstoffe 
äußern, sind zweifellos zum  großen Teil die U rsachen des 
R ückganges der G ew innung gewesen, denn sie haben das 
E nde einiger U nternehm ungen in  T ransvaal, A ustralien  und 
R u ß lan d  beschleunigt und die Leistungsfähigkeit anderer 
herabgesetzt. D a noch eine .weitere erhebliche V erm inde
rung in der russischen Goldgewinnung und  eine F ortsetzung  
des R ückgangs in  der L eistung  der Ver. S taa ten  und 
A ustraliens zu erw arten  ist, so w ird m an nächstes J a h r  in  der - 
W eltgew innung w iederum  eine ebenso große A bnahm e zu ver
zeichnen haben  wie im  vergangenen Ja h r. Die n a c h 
stehende Zusam m enstellung g ib t eine Ü bersicht über die 
Goldgewinnung der W elt vom  Jah re  1852 bis zum  Jah re  1917,

G o ld g e w in n u n g  d e r  W e l t  1852-1917.

Ja h r
V

W ert des E rtra g s  
in £

Ja h r W ert des E rtrag s 
in  £

1852 36'550 000 1872 ' 24 200 000
1853 31 090 000 1873 23 600 000
1854 25 490 000 1874 22 950 000

. 1855 27 015 000 1875 22 700 000
1856 29 520 000 1876 22 540 000
1857 26 655 000 1877 23 830 000
1858 24 930 000 1878 22 020 000
1859 24 970 000 1879 21 400 000
1860 23 850 000 1880 22 130 000
1861 22 760 000 • 1881 21 150 000
1862 21 550 000 1882 20 500 000
1863 21 390 000 1883 20 640 000
1864 22 600 000 1884 20 830 000
1865 24 040 000 -1885 21 250 000
1866 24 220 000 1886 21 430 000
1867 22 805 000 1887- 21 735 000
1868 21 945 000 1888 22 644 000
1869 21 245 000 1889 25 375 000
1870 21 370 000 1890 24 421 000
1871 25 400 000 1891 26 846 000

Ja h r W ert des E rtrags 
in  £ <• Ja h r W ert des E rtrag s 

in  £

1892 30 134 000 1905 78 143 000
1893 32 363 000 1906 82 707 000
1894 37 229 000 1907 84 857 000
1895 40 843 000 1908 90 995 000
1896 41 559 000 1909 93 302 000
1897 48 509 000 1910 93 544 000
1898 58 949 000 1911 94 930 000
1899 63 027 000 14)12 95 783 000
1900 52 312 000 1913 94 494 000
1901 53 630 000 1914 90 208 000
1902 60 975 000 1915' 96 525 000
1903 67 337 000 1916 94 563 000
1904 71 380 000 1917 88 000 000
Die S i lb e r g e w in n u n g  h a t  sich n ach  der von  dem  

K öniglichen H andelskollegium  in Stockholm  herausgegebe
nen Z eitschrift »Kommersiella M eddelanden« vom  10. A pril
d. J . im  G egensatz zur Goldgewinnung im  le tz ten  J a h r  
e rhöh t; sie belief sich 1917 au f 161,4 Mill. U nzen gegen 
156,6 Mill. in 1916 und verte ilte  sich nach G ewinnungs
ländern wie folgt.

G ew innungsland 1916
Unzen

• 1917
Unzen

Ver. S t a a t e n ....................... 74 414 802 " 74 244 500
Mexiko ................................ 22 83S 385 25 000 000
A u s t r a l i e n ........................... 3 863 418 4 200 000
Ü brige L ä n d e r .................. 55 509 916 , 58 000 000

zus. 156 626 521 161 444 500

U rsp rung  in  den hohen Silberpreisen, die im  Ja h re  1917 
erreich t w urden. (Londoner D urchschnittspreis: im  Jah re  
1917: 40,85 ¿  gegen 31,31 d  im  Ja h re  1916 und  23,78 ä im  
Ja h re  1915.)

Bergbau Griechenlands in den Jahren 1914 und 19151.
Ü ber die Ergebnisse des Bergbaues G riechenlands in  den 
Jah ren  1914 und  1915 u n te rr ic h te t die folgende -Zusammen
stellung.

1914
t

1915
t

B r a u n k o h l e ............................... • . 20 002 39 745'
Eisenerz ......................................... 299 286 157 430
M anganhaltiges Eisenerz . . . . 1 315 1 041
Zinkblende ......................................... 32 440 33 121
G eröstetes Z i n k e r z ....................... 22 308 ' 20 209
B le ie rz .................................................. 115 581 104 905
B le i........................................................ 20 684 11 595
C h r o m e r z ......................................... 7 059 10 420
M agnesit, r o h ................................ 136 701 159 981

„ g e r ö s t e t .......................
M agnesitziegel . . . . . . . .

. 28 563 27 248
493 161

M a n g a n e rz ......................................... ■ 558 408
Bem erkensw ert is t der R ückgang der E isenerzförderung 

in  1915 gegen 1914 au f rund  die H älfte , w elcher in  der durch 
den K rieg bed ing ten  E rschw erung der Verschiffungen von 
E isenerz nach G roßbritannien , dem  H auptabnehm er,, seinen 
G rund h a tte . 1913 u n d  1914 h a tte  dieses 217 000 und 
195 000 t  E isenerz aus G riechenland erhalten, 1915 belief 
sich der Bezug dagegen n u r noch au f 105 000 t. Auf der 
än dern  Seite w urde die F örderung  von  Kohle 1915 gegen 
das V orjah r bei rd . ,40 000 t  fa s t verdoppelt; dam it konnte 
jedoch en tfe rn t kein Ausgleich' fü r die M inderlieferung in  
britischer Kohle geschaffen w erden; 1913 und 1914 w aren

1 T h e  I r o a  a n d  G o a l -T r a d e s  K e v le w  v o  m  29. M ä rz  19}8.
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davon  noch 728 000 u n d  079 000 t  herangekom m en, 1915 
ab e r n u r 309 000 t ,  eine Menge, die sich 1910 w eiter au f 
168 000 t  erm äßigte.

E in- und A usfuhr der Ver. S taaten an Petroleum 1. Die
folgende Zusam m enstellung u n te rrich te t über den Außen- 
handel der Ver. S taa ten  in  P etro leum  se it 1900.

Ja h r E infuhr 

G allonen ‘

von Rohöl 

j D ollar

A usfuhr von 
raffin iertem  Öl 

Dollai-
1900 2 374 000 220 000 OS 247 588
1901 2 148 000 172 000 64 425 859
1902 3 235 000 193 000 66 218 004
1903 3 708 000 227 000 60 923 634
1904 4 654 000 281 000 72 487 546
1905 10 001 000 .494 000 73 433 787
1906 15 453 000 779 000 77 025 196
1907 26 136 000 1 306 000 78 228 819
19Ó8 9 331 000 447 000 97 651 326
1909 7 206 ooo- 330 000 99 092 112
1910 13 695 000 610 000 - 93 813 0311911 38 776 000 2 144 000 92 698 0031912 160 502 000 3 654 000 105 640 7331913 510 661 000 ' 7 437 000 129 666 9951914 773 052 000 11 777 000 145 361 3841915 653 708 000 8 918 oöo 128 781 641 .1916 869 369 000 12 206 000 160 662 838
1917 1 034 591 000 . 14 109 000 223 790 599

'•c iiw u iu  a a i  uie jtuniunr m toige der gew al
tigen E ntw icklung  der Petroleum gew innung des N achbar
landes Mexiko eine riesige S teigerung erfah ren ; sie hob sich 
von 2,37 Mill. Gail, a u f  1034,6 Mill. im  le tz ten  Jah re , gleich
zeitig stieg  ih r W ert von 220 000 au f 14 Mill. $. D er 
W ert d er A usfuhr von raffin iertem  Öl is t in  dem  fraglichen 
Zeitraum  von 68,2 Mill. $ au f  223,8 Mill. $ gewachsen.

1 N. f. H., I. u. L. 1318, N r. 91 S. 8.

Patentbericht.
Anmeldungen.

die w ährend zweier Monate, in der Auslegehalle des K aiser
lichen P a ten tam tes  ausliegen.
Vom 13. N ovem ber 1918 an :

t n  12 l l  / T ? r - 6 - J\ .  27 478: C hristiaan  Jac . Ger. A arts,
Dongeiv (H olland); V e r tr .: D r. W. K arsten  und Dr. C. W ie
gand, Pat.-A riw atte, B erlin  SW  11. V erfahren  zur H er
stellung von Z inksulfat durch O xydation  von Schwefel- 
zinJo.(Zinkblende', A bfallprodukten usw.). 26. 10. 15.
IV ■ l,‘ 9 r ' 94 613. M ax Kiecksee, R athenow ,
U erillm gcrstr. 17. A usrückvorrichtung fü r V erdichter. 
2U. o. 17.
1 f -  d/  , j Gr- Ü T ‘ 21F97. A ugust T innner, U erdingen 
C I :.V! , , Zweiseitig w irkender P reß lu ftm o to r fü r 

c .V, e u tschcn und ähnliche A rbeitsm aschinen. 13. 3. 18. 
i i t  iV- t , r -. 30-' M.- 63 48.6.. M aschinenfabrik Sack G. m.
b. H., D üsseldorf-R ath. Rollgang fü r Blöcke o. dgl. 28. 6. 18.

Vom 14. N ovem ber 1918 an: 
i cj  19 §15 H ans N eubauer, S tein-Zehrow itz

A H dno (Böhm en); V ertr.: F . M. Eisenberger, München, 
G oethcstr. u l.  L-förmige V erk le idungsplatte  aus K unst- 

. stem  fü r S cliach tausbauten  in E isenbeton. 25. 5. 17 
Ö sterreich J l l .  12. 16,

5 C. (>r. 4 N. 16 816. H ans N eubauer, Stein-Zehrow itz
b. K ladno (Böhmen) ; V e r tr . : F . M. E isenberger, M ünchen 
G oethcstr. 51. V erfahren zum  A uskleiden von Schächten 
25. 5;  17. Ö sterreich M. 12. 16.

35 a. Gr. 24. S, 48 235. S iem ens-Schuckertw erke
G. m. b. PI S iem ensstadt b. Berlin. A ntrieb  von Teufen- 
zeigern fü r F örderanlagen m it Treibscheibe. 1. 5. 18.

/O l c;  N • 42 315. N ils F redriksson, Svedala
(Schweden); V ertr .: M. Mossig, Pat.-A nw ., B erlin  SW  29 
G hederforderband. 18. 9. 17. Schweden 28. 9. 16.
,o e‘ ^ r - 3 - ^2 318. Nils F redriksson, Svedala
(Schweden); V ertr .: M. Mossig, Pat.-A nw ., B erlin  SW  29 
G hederförderband. 19. '9. 17. Schweden 30. .9. 16.

Vom 18. N ovem ber 1918 an:
__ 16 a. Gr. 4. G. 26 250. Evence Coppee&  Cie., B rüssel; 
o  v : of;.' Sprm gm ann und E . Herse, Pat.-A nw älte , 

D estillationskoksofen m it R egeneration .

(C 2;i tV ? r - 9 - 1 °  183. W alter O stw ald, G roßbothen
(Sa.). V erfahren zur E rhöhung der A ufnahm efähigkeit von 
Schm ierölersatzm itteln , besonders Teerölen o. dgl., fü r 
kolloide Schm ierstoffe, beispielsweise kolloiden G rap h it' 
Zus. z. Anm. O. 10 373. 1. 2. 18.

28 c. Gr. l .  R . 44 865. M ax R osen tha l G. nv. b. H ., 
Berlin. V erfahren zur H erste llung  eines S chm ierm itte l
ersatzes. 25. 8. 17.

46 d. Gr. 11. K. 66 176. M oritz K roll, Pilsen. Ver
fahren zur E rhöhung  der fü r m otorischen B etrieb  verfüg
baren  G ichtgasm enge einer Hochofenanlage. 3. 5. 18..

■G g. Gr. 31. D. 34 179. D rägerw erk, H einr. : 
Bernh. D räger, Lübeck. D ruckm inderventil, 8. 2. 18.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
b ek an n t gem acht im R eichsanzeiger vom  11. N ovem ber 1918:

40 a. 690 880. K onrad Luck, R aden thein  (Österr.) • 
V ertr. : F ranz Klingen, N euß (Rhein). A bgasregulier- und 
S taubfangvorrich tung  fü r ro tierende Brenn-, R öst- und 
Trockenöfen. 7. 8. 18.

59 e. 690 908. W ilhelm  Strzoda, Schoppinitz (O -S  ) 
Exzenterpum pe. 2. 10. 18.

SO a. 690 864. F a. I  r itz  K ilian, B erlin-L ichtenberg. 
Presse m it d rehbarem  F orm tisch . 3. 10. 18.

80 a. 691 169. A lbert Roebelen, München, Schelling- 
s tr . 91. Presse fü r  B rik e tte  u. dgl. 5. 10. 18.

80 a. 691172. P au l W ernickc, Eilfenburg. V orrichtung 
zum  A bnehm en großflächiger E rzeugnisse von S tein
pressen. 7. 10. 18.
bekann t gem acht im  Reichsanz’eiger vom 18. N ovem ber 1918:

4 a. 691 319. D ipl.-Ing. E rw in  D ippel, F ra n k fu rt (Main) 
Schtllerpl. 7. G rubenlam pe. 7. 5. 17. - '*

4 a .  691 320. D ipl.-Ing. E rw in Dippel, F ran k fu rt (Main), 
bchillerpl. 7. Schlagw ettersichere G rubenlam pe m it 
einem festen, und einem  beweglichen A rm a tu rte il und 
einem in letzterm  ausw echselbar angeordneten, eine elek
trische Lampe, die erforderlichen Sicherungen und einen 
D rehschalte r tragenden  E insatzteil. 7. 5. 17.

5 b. 691516. A ufbruchbohrgcsellschaft m. b. II. 
Bochum . V orrich tung  zum V orbohren von F lözüberhauen’.
6. 3. 18.

10 a. 691 623. A. Spies, G. m. b. H ., Siegen (Wcstf;). 
Koksofenfftllwagen m it W ägeeinrichtung. 6. 6. 17.

20 e. 691 702. E rich  D am m , Ö sterau  (W cstf.). W agen
kupplung  fü r K leinbahnen, Feldbahnen, Industriebahnen , 
G rubenbahnen o. dgl. 19. 8. 18.

27 c. 691 301. Gebr. K örting  A. G., L inden b,
H annover. M ehrstufiges K reise’gcbläse. 7. 10. 18.

27 e. 691369. Gebr. K örting  A. G., L inden b.
H annover. Turbogebläse m it T urb inenan trieb . 10. 10. 18.

2 / e. 691 771. Gebr. K örting  A. G., L inden b
H annover. Lagerung, fü r  Turbogebläse. 12. 10. 18.

2< e. 691 782. O tto  Eckelt, Berlin, Chausseestr. 88.
H ochdruckgebläsc. 18. 10. 18.

50 c. 691 527. H ans Abrell, K aiserslau tern , W ilhclms- 
pl. 14., Zerkleinerungsm aschine fü r alle trocknen , n ich t 
schm ierenden P ro d u k te  fü r  H and- und K raftbe trieb
3. S. 18. -

o9 b. 691 370. Gebr. K örting  A. G., L inden b.
H annover. K reiselpum pe m it .T u rb inenan trieb  m it ver
senk t angeordneter Welle. 10. 10. IS.

59 b. 691 698. D ipl.-Ing. F ritz  N eum ann, N ürnberg,
Schleierm acherstr. 8. Behälterkreiselpum pe. 27. 2. 18.
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81 e. 691 544. Gebr. H inselm ann, Essen. Aus inein 
ander greifenden Zapfen und Loch bestellende R utschen- 
verbindung. 20. 9. 18.

S ie .  691 715. G ebr. H insclm ann, Essen. S chü tte l
rutsche fü r besonders niedrige Flöze. 28. 9. 18.

V erlängerung (1er Schutzfrist.
Folgende G ebrauchsm uster sind an dem  angegebenen 

Tage auf d re i Ja h re  verlängert w o rd e n :
20 n. 647 915. J . Pohlig A. G., Köln-Zollstock, und

W. Ellingen, K öln-L indenthal. Seilklemme usw. 15. 9. 18.
26 b. 638 061. Seb. B uchholtz und Ed. E ttingcr, 

Esch (Luxemb.) und P ierre  S chütz Fils, Rüm elingen 
(L uxem b.); V e r tr . : E. Peitz, Pat.-A nw ., B erlin  SW 68. 
E xzenterversch luß  usw. 7. 10. 18.

27 b. 637 319. Georg Lehner, E rfu rt, H erd erstr . 30.
V orrichtung zum se lb sttä tigen  A usrücken von K olben
kom pressoren. 24. 9. 18.

Deutsche P aten te.
5 b (9). 308 644, vom 30. D ezem ber 1916. T h e o d o r  

"W ilh e lm  A c h tn i c h t s  in  C z e r 'w io n k a  b. R y b n ik  
(O-S.). W indevorrichtung fü r  den Vorschub von Bohr- oder 
Schrämmasch in e n .

E s sind V orschubvorrichtungen fü r 
B ohr- und Schräm m aschinen bekann t, bei 
denen das B ohr- oder Schräm w erkzeug m it 
H ilfe von Scilziigen durch  ein Gew icht 
gegen den A rbeitsstoß  g ed rück t und d a 
durch  d e r  V orschub bew irk t w ird .; Gem äß 
der E rfindung is t  bei d era rtig en  V orschub
vorrich tungen  das G ew icht /  du rch  ein 
Seil oder eine K ette  e m it einer m it 
d e r A ntriebm aschine g u n d  der. Brem s 
V orrichtung i  versehenen W indevorrich  
tu n g  verbunden, so daß  es le ich t und 
schnell gehoben und gegen ein unzeitm äßiges 
Ablaufen gesichert w erden kann. D as Ge
w icht kann  z. B. auf d e r  schrägen G leit
b ahn  k  gefüh rt w erden, die an  d e r Spann
säule b aufgehähgt ist, und die W inde
vorrich tung  h, die zum  A nheben bzw. H ochziehen des 
Gewichtes dient, k ann  m it einer H ilfstrom m el versehen 
sein, die durch  den Seilzug l so m it d e r  an  d e r  Spann- 
säule c versch iebbaren  B ohr- oder Schräm m aschine a ver
bunden  ist, daß  sieh die le tz te re  m it H ilfe d e r  W indevor
rich tung  in  ih re r ' H öhenlage einstellen läß t. E s können  
zwei B ohr- oder S chräm m aschinen und S pannsäulen  auf 
einem F ahrgeste ll angeordnet und die Spannsäulen so m it 
d e r  V orschubvorrich tung  verbunden  werden, d aß  die 
eine Spannsäule festgespannt ist, w ährend  die andere 
Säule vorgeschoben wird.

10 b (3). 309 454, vom  7. Sep tem ber 1916. G e o rg
N e u b c r t  in  L e ip z ig - P la g w itz .  Anpreßkohle fü r  B raun-  
kohlen-BHkettpressen.

Die Kohle, die wie Ö lkohle beim  W echseln d e r F orm en 
von B raunkoh len-B rikettp ressen  sowie bei Inbetriebnahm e 
d er P ressen durch  die F orm en gedrück t w erden soll, bevor 
diese m it R ohbfaunkohle besch ick t werden, •besteht aus 
einem  Gemisch von K ohlenklein und Teer:

2 1 c  (53). 309 340, vom 10. O ktober 1916. S ie m e n s -  
S c h u c k e r tw e r k e  G. m. b. H . in  S i e m e n s s t a d t
b. B e r l in .  Steuereinrichtung fü r  umkehrbare Drehstrom
motoren.

M it d e r  fü r M otoren m it wechselnder B elastung  und 
D rehrich tung  bestim m ten  E in rich tu n g  is t ein S ta to rum - 
schalter-verbunden , d e r  fü r  eine D reh rich tung  des M otors 
auf S tern  und fü r  die andere D reh rich tung  auf D reieck 
schaltet. Bei M otoren fü r  Aufzüge u. dgl. is t  die An
ordnung so getroffen, daß  beim  H eben auf D reieck und 
beim Senken auf S tern  geschaltet w ird.

2 1 b  (8). 309 345, vom  18. Ju n i 1916. A l lg e m e in e  
E l e k t r i z i t ä t s - G e s e l l s c h a f t  in  B e r l in .  Abspery-

einer dieser G eschw indigkeit angepaßten  Geschwindigkeit 
u n te r  dem  F ü llrum pf hinw egfahren, nacheinander aus den 
Auslässen beschickt werden. Die D aum en welle e wird 
m itte ls  eines R ädergetriebes durch den E lek trom oto r g 
angetrieben  und dieser durch  einen Anschlag d e r  W agen

Vorrichtung fü r  den flüssigen B rennstoff bei Wasserrohr
kesseln.

In  die zur Speisung d e r  Kessel dienende L eitung is t 
ein R ückschlagventil eingeschaltet und d a m it ein  Schieber 
verbunden, d e r  die Zuführung des flüssigen Brennstoffes 
zu einem A rbeitszy linder s teu ert. D er K olben des le tz tem  
s te h t m it einer A bsperrvorrich tung  (Ventil) in  V erbindung. 
Diese is t  in  die Leitung eingeschaltet, du rch  die d e r  B renn
stoff zu den  B rennern  d er Kessel g e füh rt w ird. Infolge
dessen w ird die A bsperrvorrich tung  d er B rennstoffleitung 
in Ü bereinstim m ung m it dem  in die Speiseleitung der 
Kessel eingeschalteten V entil geschlossen und geöffnet.

81 e (25). 309 083, vom 27. A ugust 1916. N ie d e r 
l a u s i t z e r  K o h le n w e r k e  in  B e r l in .  Anlage zum  selbst
tätigen Beladen von Förderwagen.

D urch  die Anlage erfolgt, das F üllen  d e r  W agen selbst
tä tig  aus m elirern  in  d e r  F ah rrich tu n g  d e r  W agen h in te r
e inander liegenden Füllrüm pfen  in  d e r  Weise, daß  jeder 
W agen alle Fü llrum pfauslässe nacheinander m itte lb a r  
oder u n m itte lb a r  öffnet. Die le tz te m  schließen sich nach  
der V orbeifah rt des W agens se lb sttä tig . Bei d e r  d a r 
gestellten  A nlage w ird das Ö ffnen d e r  K lappen  c d e r  F ü ll
rum pfauslässe a m it H ilfe des G ewichthebels b du rch  die 
D aum enw elle e bew irkt, deren  D aum en /  so gegeneinander

v erse tz t sind, daß  bei d e r D rehung  d er W elle m it einer 
bestim m ten G eschw indigkeit die K lappen in  solchen 
Zw ischenräum en geöffnet’werden und die W ägen d, die m it

SchnittA-B
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m it Hilfe d e r in  die B ahn des A nschlages ragenden Schalt- 
vorrichtungen ein- und ausgeschaltet.

85 c (6). 309 407, vom 1. F eb ru ar 1914. H u g o H c r z -  
b r u c h  in  D a t t e l n  (W estf .) . Verfahren zum  Klären von 
lehm- und  lettenhaltigen Abwässern von Kohlenwäschen 
u. dgl. durch Filterung.

Die zu klärenden A bw ässer sollen vor dem  F ilte rn  oder 
w ahrend des F ilterns. e rw ärm t werden.

87 b (3). 309 382, vom 17. Mai 1916. O t to  P ü s c h e l  
in  B e r l in - L ic h te r f c id e .  Kurbelluftwerkzeug.

R 10 Nurbelwclle h des W erkzeuges w ird durch  zwei 
i  ek tiom otoren  /  und g angetrieben, die. beiderseits d er 

.Kurbelwelle m it  deren  Gehäusedeckel e verschraub t w erden 
Die K urbel welle is t  an  jedem E nde m it d e r einen H älfte  
einer K upplung versehen, deren andere H älfte  so auf der 

des E lek trom otors befestig t ist, daß  die K upplungs- 
halften  beim  V erschrauben d er E lek trom otoren  m it dem  
K urbelgehäuse se lb sttä tig  zum  E ingriff gelangen D as 
beiderseits du rch  Deckel e geschlossene K urbelgehäuse 
kann  aus zwei Teilen b und c bestehen, von denen d er eine 
Teil b m it dem  A rbeitszy linder a des W erkzeuges aus einem 
q te c k  besteh t und d e r  andere, einen H andgriff d tragende 
te il c in. öS u ten  d er G ehäusedeckel e e ingreift

Bücherschau.
Allgemeines Berggesetz für die Preußischen Staaten m it 

K om m entar. Von Dr. ju r. H . B r a s s c r t ,  W irklichem  
Geheimem R a t und  B ergliauptniann a. D. 2. Auf! 
bearb. von Dr. ju r. H ans G o t t s c h a lk ,  R echtsanw alt 

• 'n  D ortm und. 1320 S. Bonn 1914, A. M arcus & E
1 W ebers Verlag. P reis geh. 22 M.
■' Als H erm ann B r a s s e r t i m  Jah re  1888 die erste Auflage
des vorliegenden W erkes herausgab, bem erkte e r  im  Vor
w ort: »Nachdem das Berggesetz vom  24. Jun i 1865 n u n 
m ehr in  das 24. J a h r  seiner W irksam keit e ingetreten  ist, 
rü c k t die Zeit näher, in welcher die au f eigener prak tischer 
E rfahrung  beruhende B ekann tschaft m it dem  ä lte ren  Berg

rechte n u r noch W enigen beiwohnen und die T ätigkeit des 
jüngeren Geschlechtes lediglich au f dem  Boden des jetzigen 
Berggesetzes stehen  wird. E ü r die richtige A uffassung und 
ersprießliche H andhabung  des le tzteren  bleibt ab e r  die 
K enntnis des ä lte ren  B ergrechts und  seines inneren Zu
sam m enhanges m it dem  gegenw ärtig geltenden R ech t un
entbehrlich«. Diese zu verm itteln  w ar keiner m ehr berufen 

.als B rasserl, den m an m it R ech t als den V ater des All
gem einen Berggesetzes bezeichnet. E r  h a t  es m eisterhaft 
verstanden, in  seinen 'E rläuterungen zum  Berggesetz die 
leitenden G rundsätze und die allgem einen Ziele des Gesetzes 
anzuführen und in  die E rinnerung  zu bringen, dabei auch 
den durch  die Entscheidungen der V erw altungsbehörden 
und Gerichtshöfe bis dah in  reichlich angesam m elten R echts- 
stoff um fassend darzustellen. Aus A nlaß der Berggesetz
novelle vom  24, Jun i 1892 h a t e r  sein B uch im  Jah re  1894 
noch durch einen ausführlichen N ach trag  ergänzt.

ln  den se itdem  vergangenen zwanzig Jah ren  w aren zah l
reiche N achtrags- und Nebengesetze zum  Allgemeinen B erg
gesetz erschienen, und h a tte n  auch  die allgem einen Ge - 
setze, wie nam entlich  das Bürgerliche G esetzbuch und die 
Reichsversicheiungsgesetze, teils un m itte lb a r das Berg
gesetz abgeändert, teils ergänzende Bestim m ungen dazu 
getroffen. W ährend dieser Zeit, in die der Tod Brasserts 
im  Jah re  1901 fiel, h a t  sich das Fehlen einer neuen Aus
gabe seines bisher in  R echtslehre und R echtsprechung vo r
herrschenden W erkes außerordentlich  füh lbar gem acht.

M it ganz besonderer F reude haben  es deshalb alle Be
teiligten begrüßt, daß  an  dem  Tage, an  dem  das Allgemeine 
Berggesetz sich einer fünfzigjährigen W irksam keit rühm en 
konnte, die von d er H and  seines M eisters veransta lte te  
Ausgabe in e in e rv o n R e ch tsan w a ltD r. G o t t s c h a l k h e r a u s -  
gegebenen N eubearbeitung  vorlag. G ottschalk , d er durch  
die Ausgabe des preußischen W assergesetzes und  den 
Lesern dieser Zeitschrift auch  durch zahlreiche berg rech t
liche A bhandlungen bekann t ist, h a t bei der N eubearbeitung 
die um fangreiche Gesetzgebung der neuern Zeit sowohl 
au f dem  Gebiete des B ergrechts als auch  äu f dem  des a ll
gem einen R echts eingehend berücksichtigt. -Ebenso h a t 
e r  ,die Auslegung, die das Berggesetz durch die E n t
scheidungen der Gerichte und  B ehörden sowie durch das 
S chrifttum  erfahren  h a t, in  das W erk hineingearbeitet. 
Dabei sind nam entlich  die E rläu terungen  zu den §§ 148 ff. 
ABG. m it R ücksicht au f die große B edeutung, welche 
^c..r  Bragc des Schadenersatzes fü r die Bergschäden gegen
w ärtig  zukom m t, w esentlich erw eitert worden.

Bei alledem  is t  ab e r  d er B earbeiter b em ü h t gewesen, 
die bew ährten  A usführungen B rasserts nach  M öglichkeit bei
zubehalten  und sich, sow eit angängig, darau f zu beschrän
ken, sie nach den obengenannten G rundsätzen zu ergänzen.

D as Buch, dessen B esprechung sich infolge des- Krieges- 
verzögert hat, is t inzwischen den am  B ergbau beteiligten 
Kreisen längst -wieder ein zuverlässiger F ü h re r und R atgeber 
in  allen  bergrechtlichen Fragen geworden.

O berberg rat D r. ju r. S c h l ü t e r ,  D ortm und.

Reichs-Kolilensteuergesetz vom S. April 1917 nebst Aus- 
fülu ungsbestinm iungen von Reich und Bundesstaaten. 
E rlä u te rt von L an d ra t a. D. H ans v. R a u m e r  und  
Deh. F in an zra t D i. Ew ald M oll. 2., verm . und erg. 
Aufl. 222 S. B erlin  1918, Carl H eym anns Verlag. * 
Preis geh. 9 dl.
Die Fülle d e r se it dem  Erscheinen der e rs ten  Auflage - 
i p  19171 ergangenen reichs- und  bundesstaatlichen  

A usführungsbestim m ungen sowie der Verfügungen und 
Entscheidungen der Steuerbehörden, M inisterien und Ge
richte h a t  eine zweite Auflage des K ohlensteuergesetzes

1 8. G lückauf 1917, S. 65».
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in  w esentlich erw eitertem  R ahm en erforderlich gem acht. 
D er V erm inderung des Stoffes infolge W egfalls des § 6 
Abs. I I  au f G rund des Gesetzes vom  28.’ D ezem ber 1917 
m it den dazugehörigen A usführungsbestim m ungen des 

• B uhdesrats s te h t eine n ich t unerhebliche E rw eiterung,
u. a, auch  infolge W iedergabe der inzwischen erlassenen 
bundesstaatlichen  Verfügungen und Verordnungen, gegen
über. Zu der bereits in  der ersten  Auflage abgedruckteh  
Allgemeinen Verfügung des preußischen Finanzm inisters 
zur A usführung des Kohlensteuergcsetzes vom  19. Ju li 1917 
sowie der V erordnung des Königlich Sächsischen F inanz
m inisterium s vom  26. Ju li 1917 sind inzwischen außer 
V orschriften, Abkom m en und B ekanntm achungen  der 
verschiedenen B undesstaaten  als fü r  die P rax is besonders 
w ichtige E rgänzungen des K ohlensteuergesetzes die Be
kanntm achung des R eichskanzlers üb er das Reichsschieds- 
gerich t fü r  K ohlensteuer vom  24. Ja n u a r  1918 sowie die 
allgem eine Verfügung des preußischen F inanzm inisters 
betr. W ertp iüfungsstellen  vom  2. Mai 191S' liinzugetreten. 
N ähere A ngaben über die se ither eingerichteten  W ert
prüfungsstellen, die Zusam m ensetzung des- Reichsschieds
gerichts sowie die G roß-B erliner V ereinbarungen über die 
Abwälzung der K ohlensteuer bei L ieferung von Heizung 
und W arm w asser ergänzen diese wichtigen B ekann t
m achungen. In  der Zwischenzeit ergangene V erfügungen 
und E ntscheidungen der S teuerbehörden, besonders der 
Oberzolldirektioneri, des F inanzm inisters und des Reichs
gerichts, haben fü r die E rläu te ru n g  des Gesetzes eingehende 
B erücksichtigung gefunden. H inzuweisen is t endlich noch 
au f die durch  B undesratsbeschluß vom  17. Ja n u a r  1918 
erfolgte N eufassung des § 74 Abs. V  der A usführungs
bestim m ungen des B undesrats über das V erfahren vor dem  
Reichsschiedsgericht.

In  den E inzelheiten lä ß t der K om m entar eine Stellung
nahm e zu einigen inzwischen in  der P rax is hervorgetretenen, 
fü r den B ergbau n ich t unw ichtigen Zweifelsfragen ver
missen. D azu gehört die u n te r  § 5 des Gesetzes fallende 
Frage der B esteuerung der zum  T ranspo rt und zum  R an 
gieren der Kohle au f den G rubenanschlußbahnen sowie zur 
A ufrech terhaltung  des Zechenhafenbetriebes verw endeten 
B etriebskohlen ; weil diese K ohlenm engen zur A ufrecht
erh a ltu n g  des Bergwerksiretriebes dienen, is t ihre S teuer
freiheit zuzulassen. F erner h a t  die eigenartige Auslegung 
des Begriffes »Belegschaft der Bergwerke«, ebenfalls im  
§ 5, w iederholt zu M einungsverschiedenheiten m it den 
S teuerbehörden A nlaß gegeben. W enn diese von der die 
S teuervergünstigung bei G ew ährung von H ausbrandkohlen  
genießenden Belegschaft beispielsweise die A rbeiter der 
K okereien und  N ebenproduktenanlagen ausschließcn wollen, 
so s te h t  diese R echtsauffassung im  W iderspruch m it den 
ta tsäch lichen  V erhältnissen und  den Forderungen der 
P rax is. E s geht n ich t an, den A rbeitern derselben S chacht
anlage je nach ih rer B eschäftigung in  der Kohlenwäsche, 
der Kokerei oder den Nebengew innungsanlagen eine un te r
schiedliche steuerliche B ehandlung zuteil w erden zu lassen. 
E ine derartige U nterscheidung w ürde auch deshalb au f 
erhebliche Schw ierigkeiten Stoßen, weil zahlreiche A rbeiter 
häufig ihre A rbeitsstelle wechseln und bald  an  dieser, bald 
an  jener S telle B eschäftigung finden. H inzu kom m t, daß 
die K okereibetriebe dem  Berggesetz und , d e r A ufsicht des 
B ergrevierbeam ten u n te rs teh e n  und die K okereiarbeiter 
der knappscliaftlichen Versicherung unterliegen. Eine 
d ritte , besonders in  geldlicher H insich t bedeutsam  ge
wordene S tre itfrage be triff t die E rhebung  der K ohlensteuer 
von der fü r die U m satzsteuer zu en trich tenden  V ergütung 
(§ 8). W ährend die O berzolldirektion Köln sich fü r  die 
S teuerfreiheit der U m satz S teuervergütungen ausgesprochen 
h a t, s tehen  andere O berzolldirektionen au f dem  entgegen

gesetzten S tandpunk t. E inheitlichkeit im  S inne der K ölner' 
E ntscheidung tu t  h ier not, und  die entschiedene S tellung
nahm e eines anerkann ten  K om m entars, wie es der vo r
liegende ist, w ürde richtunggebend und zielweisend.wirken.

An zwei Stellen finden sich störende, schon in  der 
ersten  Auflage en thaltene Versehen. Auf Seite 35 un te r 
IV  in  der vo rle tz ten  Zeile des 2. Absatzes m uß es »für 
s te u e r f re ie  Zwecke« und au f Seite 178 in  Zeile 7 »vor
läufige« s ta t t  »nachträgliche« heißen.

Die obengenannten geringen] M ängel in] den E inzel
heiten  tre te n  jedoch zurück gegenüber der R eichhaltig 
keit des insgesam t gebotenen Stoffes, hinsichtlich  dessen 
die V ertiefung der Verfasser in  die m eist rech t schwierigen 
F ragen sowie ih r Bestreben, die fü r  die W issenschaft und 
P rax is in  B e trach t kom m enden F ragen  m öglichst e r 
schöpfend zu regeln, besondere A nerkennung verdienen. 
D aß dieses B estreben erfolgreich gewesen und  der K om 
m en tar »allen B eteiligten ein willkom m ener und unen t
behrlicher Berater« geworden ist, möge, wie bei Besprechung 
der ersten  Auflage, auch  liier hervorgehoben werden.

D r. B u tz .
Die Berechnung statisch unbestimmter Tragwerke nach der 

Methode des Viermomcntensatzes. Von Ingenieur
F riedrich  B le ic h  in  W ien. 226 S. m it 108 Abb.
B erlin 1918, Ju lius Springer. P reis geh. 12 M.
In  diesem fü r  den p rak tisch  tä tig en  S ta tik e r bestim m ten 

W erke will der Verfasser ein allgem ein b rauchbares geo
m etrisches V erfahren entw ickeln, um  die je tz t immer, 
w ichtiger w erdenden sta tisch  unbestim m ten Tragw erke zu 
berechnen. E r  geht dabei von ganz ähnlichen Ü ber
legungen aus, wie sie bei d er H erleitung der D reim om enten
gleichung fü r den durchgehenden Balken von alters h er 
verw endet werden. B ekanntlich  e rfäh rt jedes R ahm en
gebilde durch  B elastung Form änderungen, die im  w esent
lichen durch die D rghwinkel der steifen K notenpunkte 
und  die Verschiebungen dieser P unk te  gegeben sind ; s ta t t  
der Verschiebungen d er K noten k ann  m an auch die 
D rehungen der V erbindungslinie je zweier K noten  zu
grunde legen, so daß  m an m it K notendrcliw inkeln und 
S tabdrehw inkeln als Form änderungsgrößen zu tu n  h a t. 
D er D rehw inkel der E nd tangen te  eines jeden -Stabes k ann  
nun  einerseits- durch K notendrehw inkel und  S tabdrehw inkel 
ausgedrückt werden, anderseits durch  d ie1 B elastung des 
Stabes und  seine noch unbekann ten  Endm om entc: F ü h rt 
m an je tz t die Bedingung ein, daß  fü r  -zwei aneinander
stoßende S täbe in  ihrem  gem einsam en K noten  der K noten
drehw inkel derselbe ist, so kann  m an diesen W inkel aus- 
schaltcn  und  e rh ä lt som it eine »Kontinuitätsgleichung«, 
in  der au ß e r den S tabdrehw inkeln  und den bekann ten  
B elastungen nu r noch die E ndm om ente der beiden Stäbe 
Vorkommen. Diese V ierm om entengleichung b ildet den 
K ern des ganzen V erfahrens. In  jedem  Rahm engebiide 
k ann  m an nun , nötigenfalls m it H ilfe von gedachten  Stäben, 
geschlossene Stabvielecke hersteilen. Bei einem  n-Eck 
dieser A rt h a t  m an n V ierm om entengleichungen zur Ver
fügung. U nbekann t sind n-1 S tabdrehw inkel, da m an * 
•einem der S täbe eine beliebige feste Lage geben darf, und 
3 S tabendm om ente, weil sich alle übrigen durch diese reih 
sta tisch , ausdrückcn  lassen. Folglich h a t m an  zusam m en 
n + 2  U nbekannte, ab e r  n u r  n  Gleichungen. Die fehlenden 
beiden Gleichungen gew innt m an als »Winkelgleichungen« 
aus der Bedingung, d aß  das Vieleck auch nach der F o rm 
änderung geschlossen bleiben m uß. .Durch w iederholte 
A nw endung, des V erfahrens a u f  säm tliche Vielecke, die 
zur B ildung des Tragw erks nö tig  sind, e rh ä lt m an alle 
erforderlichen G leichungen zur Berechnung. D er Verfasser 
zeigt, wie Gelenkanschlüsse zu behandeln  sind, und erw eitert 
das V erfahren auch  auf. R ahm engebilde m it ursprünglich
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krum m en Stäben. Auch zur D arstellung der F orm 
änderungen w ird 'e s  benu tzt. E in  großer, e tw a 100 Seiten 
um fassender A bschnitt zeigt die A nw endung auf p raktische 
Beispiele.

D er Verfasser rü h m t seinem  V erfahren nach, daß es 
im  Gegensatz zu den Entw icklungen aus dem  P rinzip  d e r  
virtuellen- Verschiebungen oder den Sätzen von der F orm 
änderungsarbeit in  unm itte lbarer und  anschaulicher Weise 
die Form änderungsgleichungen liefert, daß es ferner die 
bei R ahm en erforderlichen In teg rationen  ein fü r allem al 
du rch fü h rt und sie so dem  P ra k tik e r  erspart, end lich  daß 
die E in führung  d er sta tisch  unbestim m ten G rößen e rs t 
nach  vollständiger A ufstellung der Bestim m ungsgleichungen 
nötig  ist, so daß m an die zweckmäßige W ahl dieser Größen 
bis zum  Beginn der Zahlenrechnungen aufschieben kann.

Es g ib t zweifellos Fälle, in  denen es auch der erfahrene 
S ta tik e r vorziehen wird, die Form änderungsbeziehungen 
un m itte lb ar aufzustellen, a n s ta t t  die A rbeitssätze zu 
benutzen, und  für den A nfänger'w ird  dieser W eg o ft am  
zweckm äßigsten sein. Das Bleichsclie V erfahren is t eine 
besondere und m öglichst um fassende A usarbeitung dieses 
Gedankenganges, die sicherlich m anchm al m it Vorteil 
angew endet werden • kann  und daher die A ufm erksam keit 
der Fachleu te verdient. Die dafü r in  A nspruch genom m enen 
Vorzüge kom m en ab e r dem  V erfahren n ich t allein zu, 
sondern sind m indestens in  dem selben Maße bei den Sätzen 
von der v irtuellen  A rbeit und  von der Form änderungsarbeit 
vorhanden. Auch bei diesen kann, wie ohne große Mühe 
zu zeigen ist, die W ahl der s ta tisch  unbestim m ten  G iößen 
aufgeschoben werden. W er In teg rationen  verm eiden will, 
m uß die fertigen Bleichschen Form eln benutzen, die m it 
ihren vielen G liedern und Vorzeichenregeln n ich t gerade 
leicht im  G edächtnis zu behalten  sind ; dam it geh t auch 
die gerühm te A nschaulichkeit des V erfahrens verloren. 
Die w eit verbreitete  M einung, daß , die A rbeitsprinzipien 
der A nschaulichkeit entbehren, b eruh t m eist auf einer ge
wissen U nk larhe it-über den Sinn und die Tragweite dieser 
Sätze und  is t vielfach au f die m angelhaften D arstellungen 
in  m anchen Lehrbüchern  der M echanik zurückzuführen. 
Zu bedenken b le ib t auch, daß die A rbeitssätze s te ts  au f 
dem selben einfachen u n d - allgem einen W ege zum  Ziel 
führen, w ährend die V ierm om enten- und W inkelgleichungen 
verschiedenen Ü berlegungen en tstam m en  und zudem  zu 
unnötigen A usschaltungen überflüssiger Größen nötigen. 
Diese E inw ände sollen sich n ich t gegen das sehr bem erkens
werte V erfahren als solches richten, sondern gegen über
triebene darau f gesetzte E rw artungen . D er p rak tisch  tä tige  
S ta tik e r sollte sich jedenfalls m it der w ertvollen A rbeit 
v e r tra u t m achen und wird dann  selbst entscheiden können, 
wie e r  N utzen  daraus zu ziehen verm ag.

E s soll n ich t unterlassen werden, die ausgezeichnete 
A ussta ttu n g  hervorzuheben, die der bekann te  Verlag dem  
W erke m itgegeben hat. D ruck und P ap ier lassen, im  
Gegensatz zu so vielen N euerscheinungen, keinen E influß 
des Krieges erkennen. „ D o m k c .
Die Bearbeitung der Metalle ln Maschinenfabriken durch • 

Gießen, Schmieden, Schweißen, Härten und Tempern. 
Von D ipl.-Ing. E m s t P r e g e r ,  F ra n k fu rt (Main). (Biblio
th e k  der gesam ten Technik, 218. Bd.) 3. Aufl. 369 S. 
m it 367 Abb. Leipzig 1917, Dr. M ax Tänecke. Preis 
geb. 9,60 M.
D as bereits in d r it te r  Auflage erscheinende B uch is t in 

e rs te r Linie, wie bereits d e r T ite l erkennen läß t, fü r den 
im B etriebe stehenden  K o n stru k teu r bestim m t. M it R ü c k 
sich t au f  diesen Zweck is t  auch  die Auswahl und A n
ordnung des Stoffes erfo lg t.

D em nach w erden die neuesten  A rbeitsverfahren, Ge
senkschm ieden, autogene, elektrische und alum inotherm ische

Schweißung, Schneiden m it Sauerstoff und  H ärten  von  
M aschinenteilen und  W erkzeugen eingehend behandelt. 
D ie in  M aschinenfabriken se lbst n ich t zu r A nw endung 
kom m enden M aschinen und A rbeitsverfahren, wie die H er
stellung von Profileisen, Blechen, D rah t, R öhren  usw., 
sind ,'abw eichend  von ähnlichen W erken über Technologie, 
als Gegenstände, die von den M aschinenfabriken fertig
bezogen, n ich t aber se lbst angefertig t w erden, übergangen 
w orden.

D urch  die verdienstvolle A rbeit des Verfassers sind die 
in der F ach lite ra tu r  zerstreu ten  A ngaben über die A rbeits
verfahren p lanm äßig  gesam m elt, gesichtet und einheitlich 
behandelt w orden. G erade in d er neuem  Zeit h a t die V er
w endung von M etallen in M aschinenfabriken durch  neuere 
B earbeitungsarten  vielfach eine vollständige Ä nderung 
erfahren . D abei sei z. B. au f die w eitverbreite te  V er
w endung d er autogenen V erfahren in d er M etallbearbeitung 
hingewiesen, die stellenweise geradezu eine bei E ntw ürfen  
von A nlagen zu berücksichtigende U m w älzung a u f den 
einschlägigen G ebieten m it sich gebrach t h a t.

D arü b er h inaus is t die K enntn is a ller dieser V erfahren 
d o rt unerläßlich, wo in  großem  M aschinenbetrieben, wie 
in denen des Berg- und  H üttenw esens, p lö tzlich  ein tretende 
Schäden eine schnelle und  doch zuverlässige Ausbesserung 
erheischen. D as B uch w ird daher auch in  diesen Kreisen 
eine gute A ufnahm e finden. Die zahlreichen angeführten  
Beispiele geben m anchen w ertvollen Fingerzeig über die 
A nw endung der Arbeitsweisen, und die gu ten  A bbildungen 
tragen  w esentlich zum  V erständnis d e r durchw eg klären  
und  le ich t verständlichen  A usführungen bei. D as Buch 
kan n  som it d e r  B eachtung  der m it der A ufsicht der M a
schinenahlagen b e tra u ten  B eam ten der Bergwerks- und  
H ü ttenan lagen  angelegentlich em pfohlen werden.

K . V.

Die Wirtschaftlichkeit von Ncbenprodiikteiianlagen für
K raftw erke. Von P rofessor D r. G. K l in g e n b e r g .
60 S. m it '16 Abb. B erlin  1918, Ju lius Springer. Preis
geh. 2,40 Jl.
Die Kohle ist bis vo r wenigen Jah rzehn ten  ausschließlich 

u n m itte lb a r als B rennstoff b en u tz t worden.- M an ging 
dann  zur E rzeugung von Koks über, weil e r  sich als ein 
vorzügliches R eduk tionsm itte l fü r Hochöfen erwiesen 
h a tte . Bei d e r V erkokung en ts tan d en  neben  Koks noch 
Stoffe, w om it m an zunächst nichts anzufangen w ußte. 
H eute sind diese Nebenerzeugnisse die w ichtigsten R oh
stoffe d e r organischen chem ischen Industrie . Die Kohle 
is t - je tz t n ich t m ehr allein  Brennstoff, sondern auch  A us
gangsstoff fü r große chemische Industrien , und zw ar gerade 
die Industrien , die uns eine M onopolstellung in  der W elt 
geschaffen haben. Es ist deshalb w esentlich, daß  m it den 
Rohstoffen w irtschaftlich  umgegangen w ird. In  vielen 
A ufsätzen is t von F ach leu ten  und  Laien in Fachzeitschriften  
und Zeitungen im m er w ieder d e r  V orschlag gem acht worden, 
alle K ohlen u n te r  w eitgehender Gewinnung der N eben
erzeugnisse in  K oksöfen oder G eneratoren  zu vergasen 
und den Koks und  das Gas an  Stelle d e r Kohle als B renn 
stoffe zu benutzen. D as lä ß t sich aber n u r  durchführen, 
wenn die W irtschaftlichkeit des ganzen V erfahrens ein
schließlich der Verhcizung des Gases und Koks feststeh t. 
Aber gerade dieser P u n k t is t von vielen Verfassern n ich t 
berücksichtig t worden.

Professor Dr. K l in g e n b e r g  h a t  diese F ragen  in  e in 
gehender, m ustergü ltiger Weise un tersucht. Seine A rbeit 
ist in  verschiedenen Zeitschriften sowie in der vom  R eichs
sch atzam t herausgegebenen Schrift »Die rationelle A us
nu tzung  der Kohle« veröffentlicht w orden und  ferner in  
G estalt des vorliegenden Sonderabdrucks erschienen. Die
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Schrift wird zweifellos die [weitgehende Beachtung, die 
sie verdient, finden. ' D r. E . K ü p p e r s ,  B o c h u m .^

Staatliche Preisfestsetzung. E in  B eitrag  zur K riegs-Preis
po litik . Von K u rt W ie d e n f e ld .  56 S. Bonn 191S, 
A. M arcus & E .. W ebers Verlag. P reis geh. 3,60 -ft. 
D er Verfasser behandelt in  k ritisch er D arste llung  das 

S ystem  der am tlichen  H öchstpreisfestsetzung, wie es im  
Laufe des Krieges ausgebildet w orden ist, indem  er den der 
E rrechnung  rich tiger G estehungskosten  und  G ewinnzu
schläge, d e r B ehandlung  des R isikos und  des U ntem ehm er- 
gcwinns usw. seiner Auffassung nach  zugrundeliegenden 
grundsätz lichen  I r r tu m  und  die darau s entspringende 
p rak tische U nm öglichkeit, w irklich einwandfreie H öchst
preise zu bestim m en, nachzuw eisen sucht. Seine Aus
führungen beziehen sich in  der H au p tsach e  auf die Be
m essung von H öchstpreisen  bei E rzeugnissen der In d u strie  
m it E inschluß des Bergbaues, w eniger auf den H andel, 
w oselbst die V erhältn isse im m erhin  anders liegen und  
n ic h t ohne w eiteres in  gleicher W eise zu beurte ilen  sind- 
lu ir  die In d u strie  w ird m an die Folgerungen W iedenfelds 
zum  großen Teile anerkennen können, obschon sein Hinweis, 
daß »der G edanke, P reisfestsetzungen auf P roduk tions
kostenrechnungen aufzubauen und  dabei die M öglichkeit 
eines w irklichen Gewinnes auszuschließcn, U top ie  ist«, 
in dieser V erallgem einerung zu w eit geh t und die T atsache 
der gegenw ärtigen K riegsw irtschaft zu wenig berücksich tig t. 
Die U ntersuchung  is t von w issenschaftlicher B edeu tung  
und  auch fü r die Ü bergangszeit beachtensw ert. Kl.

Aus D eutschlands W affenschmiede. Von Dr. J . R e i c h e r ü  
112 S. m it Abb. B erlin-Zehlendorf-W est 1918, Reichs 
verlag H erm ann Kalkoff. Preis geh. 2,50 M.
Das B uch g ib t in  gem einverständlicher D arstellung 

eine Ü bersicht über die hervorragenden L eistungen der 
deutschen E isenindustrie während, des Krieges und  wird 
auch u n te r  den neuen politischen V erhältnissen B eachtung 
finden. Manche Ausblicke d arin  au f die Zukunft, besonders 
die bei Friedensschluß im  Interesse d e r E isenindustrie 
gebotene Sichersteliung des E rzbedarfs, sind begreiflicher
weise durch die eingetretenen Um wälzungen überholt.

Kl

Z ur Besprechung oingogangene Bücher.
(Die S chriftleitung behä lt sich eine Besprechung geeigneter 

W erke vor.)
B eton-K alender 1919. T aschenbuch fü r  B eton- und E isen

betonbau  sowie die verw andten  Fächer. U nter M it
w irkung hervorragender F achm änner hrsg. von der Zeit
sch rift »Beton und Eisen«. 13. Jg. 2. Kriegsausg. m it 
613 Abb. Berlin, W ilhelm  E m s t & Sohn. Preis in 
P appbd.. 6 -ft.

B io lik ,  J a c . : Kohle und E rz fü r  einen ehrenvollen Völker
frieden. 27 S. Eisleben, Selbstverlag.

v. G a is b e rg ,  S .: H erstellen und In stan d h a lten  elektrischer 
L icht- und K raftan lagen . E in  Leitfaden auch fü r N icht- 
T echniker u n te r  M itw irkung von G ottlob  L u x  und- C. 
M ic h a lk e  verfaß t und hrsg. 8., um gearb. und erw . 
Aufl. 144 S. m it 59 Abb. Berlin, Ju lius Springer. Preis 
geb. 3,20

G ra e tz ,  Leo: Die A tom theorie in  ih re r  neuesten E n tw ick
lung. Sechs V orträge. 96 S. m it 30, A bb. S tu ttg a rt , 
J. Engelhom s Nachf. Preis geh. 2,50 M.

H e r b a t s c h e k ,  A lbert: H andbuch  des österreichischen 
B ergschadeneisatzrechtes. (Sonderabdruck aus der 
Zeitschrift »Bergbau und H ütte«. Jg. 1916— 1918) 
229 S. W ien, K. K. Hof- und  S taatsdruckerei.

K a ß n e r ,  K arJ: Das W ette r und  seine B edeutung fü r das 
["praktische Leben. (W issenschaft und Bildung, 25. Bd.)

2. Aufl. 150 S. m it 27 Abb. und  6 K arten . Leipzig, 
Quelle & M eyer. Preis geb. 1,50 -ft.

L e i tn e r ,  F ried rich : Die K ontrolle in  kaufm ännischen
U nternehm ungen. 224 S. F ra n k fu rt (Main), J . D.
Sauerländers Verlag. Preis geh. 6,60 -ft, geb. 8,40 -ft.

'M ieh e , H .: Die B akterien  und ihre B edeutung im  p ra k 
tischen Leben. (W issenschaft und Bildung, 12. Bd.)
2., verb. Aufl. 153 S. m it 32 Abb. Leipzig, Quelle & Meyer. 
P reis geb. 1,50 -ft.

M itteilungen der Geologischen L andesanstn lt von Elsaß- 
Lothringen. Hrsg. von  d er Geologischen L andesansta lt 
von E lsaß-L othringen. Bd. IX , H . 3 (Schlußheft) 
S. 273 — 402 m it Abb. und  7 Taf. S traßburg  (Elsaß), 
S traßburger D ruckerei und  V erlagsanstalt, vorm . R. 
Schulz & Co. Preis geh. 2,50 -ft.

O tto , P au l: Technischer L ite ra tu rka lcnder 1918. 320 S.
M ünchen, R . Oldenbourg. Preis geb. 12 .ft.

P o h l ig ,  H ans: E iszeit und U rgeschichte des Menschen.
N ach seinen Vorlesungen. (W issenschaft und Bildung, 
8. Bd.) 3. Aufl. 158 S. m it 35 Abb. Leipzig, Quelle & 
M eyer. Preis geb. 1,50 Ji.

P o p i tz ,  Johannes: K om m entar zum  U m satzsteuergesetz
vom  26. Ju li 1918. N ebst der S icherungsverordnung, 
den A usführungsbestim m ungen des B undesrates und 
den V ollzugsvorschriftcn der größeren B undesstaaten . 
479 S. Berlin, O tto  Liebm ann. Preis geh. 20 -ft, geb. 
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